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Einführung in das Beiheft: Ungleich fördern – 
gerecht steuern. Begründungen, Umsetzungen und 
Wirkungserwartungen einer bedarfsorientierten 
Ressourcensteuerung im Bildungssystem1

Introduction to the Special Issue: Unequal Treatment for Greater 
Equity. Rationales, Implementations, and Expected Effects of  
Needs-based Resource Allocation in the Education System

In jüngerer Zeit wird verstärkt öffentlich darüber diskutiert, Ressourcen im Bildungs-
system nicht (ausschließlich) nach dem Gleichheitsprinzip zu verteilen, sondern spezifi-
sche Bedarfe bei der Mittelverteilung zu berücksichtigen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist 
das Startchancen-Programm, das ab dem Schuljahr 2024/25 rund 4.000 Schulen in ganz 
Deutschland zusätzlich unterstützt. Mit solchen Ansätzen der Berücksichtigung von Be-
darfen sind viele bildungspolitische Hoffnungen auf den Abbau sozialer Disparitäten ver-
bunden.

Obwohl die bedarfsorientierte Ressourcensteuerung damit zum Gegenstand sowohl wis-
senschaftlicher als auch öffentlicher Debatten geworden ist, wurden ihre konkrete Um-
setzung und Wirksamkeit bislang kaum systematisch untersucht. Dieses Desiderat ist 
gleichermaßen der Ausgangspunkt des Forschungsprojekts ABBAUBAR wie auch für das 
vorliegende DDS-Beiheft Ungleich fördern – gerecht steuern.

Es versammelt daher Beiträge, die diese Thematik unter unterschiedlichen Perspektiven 
beleuchten. Sie beschäftigen sich unter anderem mit rechtlichen Rahmenbedingungen, 
liefern grundsätzliche Begründungen, tragen Erfahrungen und Forschungsbefunde zusam-
men und setzen sich kritisch mit dem Ansatz auseinander.

1	 Wir möchten uns bei Monika Palowski-Göpfert, Geschäftsführerin der DDS  – Die Deutsche 
Schule, für ihre wertvollen inhaltlichen Rückmeldungen und ihre tatkräftige Unterstützung bei 
der Umsetzung des Beiheftes bedanken.

Sprachliche Bildung und Mehrsprachigkeit in der Schule

Hauptsache Literacy – egal in welcher Sprache?

EDITORIAL
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In der bisherigen Literatur und in Diskussionen finden sich verschiedene Begrifflichkeiten 
für den oben beschriebenen Ansatz, spezifische Bedarfe bei der Mittelverteilung zu be-
rücksichtigen. Neben Begründungen wird daher im folgenden Abschnitt (Kapitel  1) ein 
Definitionsversuch angeboten. Anschließend erfolgt eine knappe Einordnung des Ansat-
zes (Kapitel 2), woraufhin ein Überblick über die Beiträge dieses Beiheftes gegeben wird 
(Kapitel 3).

1	 Begründungen und Begriffsbestimmungen einer 
bedarfsorientierten Ressourcensteuerung

Maßgeblich für Bildungschancen von Schüler*innen sind neben primären und sekundä-
ren Herkunftseffekten (Boudon, 1974) auch Effekte des Lern- und Lebenskontextes, bspw. 
der Lerngruppe, der Schule und des Sozialraums. So scheint die soziale Segregation ins-
besondere in städtischen Ballungsräumen mit schulischen Leistungen in Verbindung zu 
stehen: Kinder und Jugendliche an Schulen in ungünstiger sozialer Lage erreichen tenden-
ziell geringere Leistungsergebnisse (Baumert et al., 2006; Gresch et al., 2023; Schräpler & 
Jeworutzki, 2021).

Ein möglicher Ansatz zum Ausgleich solcher Benachteiligungen wird darin gesehen, un-
gleichen Voraussetzungen durch ungleiche Ressourcenzuweisungen zu begegnen. Statt 
Mittel nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen, sollen sie gezielt und differenziert  – 
bildlich gesprochen mit der Lupe – zugewiesen werden (Jehles, 2018). Dies ist zum Bei-
spiel der Fall, wenn Bildungseinrichtungen an herausfordernden Standorten und mit 
einem hohen Anteil von Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Familien zusätz-
liche Ressourcen oder zusätzliche Unterstützung erhalten. Diese können unter anderem 
in Form von Geld (z. B. Schulbudgets), Personal (Lehrkräfte, Verwaltungspersonal, weite-
res pädagogisches Personal, Fachkräfte der Schulsozialarbeit oder Schulpsychologie) oder 
auch Fortbildungen zur Verfügung gestellt werden, um (unmittelbar oder mittelbar) Wir-
kung zu entfalten. So kann etwa Schulsozialarbeit an benachteiligten Schulen das soziale 
Klima verbessern und Schulverweigerung reduzieren (vgl. Speck in diesem Heft), was wie-
derum positiven Einfluss auf das Lernen und den Unterricht haben kann.

Solche zusätzlichen Ressourcen können von unterschiedlichen Akteur*innen bereitge-
stellt werden  – etwa von Schulministerien, Kommunen oder Stiftungen (vgl. die Inter-
views mit Katharina Lezius und Markus Warnke sowie mit Monika Nienaber-Willaredt, 
Vicki Felthaus und Dirk Grunert in diesem Heft).

Wir unterscheiden nachfolgend zwei verschiedene Formen der bedarfsorientierten Res-
sourcensteuerung: die individuelle und die strukturelle. Beide können dabei als Ergebnis 
eines (politischen) Aushandlungsprozesses verstanden werden (vgl. Interview mit Michael 
Wrase in diesem Heft).

Eine individuelle bedarfsorientierte Ressourcensteuerung basiert auf einem festgestell-
ten Bedarf einzelner Schüler*innen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Schülerin 
oder ein Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf durch eine(n) In-
klusionshelfer*in, Integrationshelfer*in oder Schulbegleitung (die Begriffe differieren län-
derspezifisch) unterstützt wird, um die Teilhabe am Schulalltag zu ermöglichen. Eine in-
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dividuelle bedarfsorientierte Ressourcensteuerung liegt nach dieser Logik ebenfalls vor, 
wenn auf der Grundlage eines Sprachtests Schüler*innen mit erhöhtem Sprachförderbe-
darf eine zusätzliche schulische Förderung erhalten (wie z. B. in Hamburg im Rahmen der 
Hamburger Sprach- und Lernförderung, vgl. § 28a und § 45 Hamburger Schulgesetz).

Eine strukturelle bedarfsorientierte Ressourcensteuerung besteht hingegen dann, wenn 
Mittel auf der Grundlage der Merkmale der Schüler*innenschaft einer gesamten Schule 
zugeteilt werden – mit dem Ziel, die Bedingungen für das Lernen an der Schule zu ver-
bessern. Zur Identifizierung schulischer Bedarfe kommen zunehmend Sozialindizes zum 
Einsatz (vgl. die Beiträge von Schräpler  & Jeworutzki sowie Stefes  & Petermann mit ei-
nem ergänzenden Ansatz in diesem Heft), doch auch ohne einen solchen Index weisen 
verschiedene Länder und Kommunen Mittel bedarfsorientiert zu (vgl. Sendzik et al. in 
diesem Heft). Auf welche Weise diese strukturell zugewiesenen Ressourcen an den Schu-
len selbst verwendet werden, um soziale Ungleichheit zu mildern (z. B. für die Verkleine-
rung von Klassen oder die Etablierung von Co-Teaching-Formaten), unterliegt verschiede-
nen Rahmenbedingungen und ist bisher wenig erforscht.

Groß angelegte Schulentwicklungsprogramme wie das Startchancen-Programm oder 
verschiedene Länderprogramme (23+ Starke Schulen in Hamburg, Bonus-Programm in 
Berlin  – vgl. Neumann et al. in diesem Heft –, Talentschulen in Nordrhein-Westfalen, 
PerspektivSchul-Programm in Schleswig-Holstein  – vgl. für ganz Deutschland Braun  & 
Pfänder, 2022) stellen weitere Ansatzpunkte einer strukturellen bedarfsorientierten Res-
sourcensteuerung dar und zielen darauf ab, über die Verbesserung der pädagogischen 
Qualität der Schulen soziale Ungleichheiten abzumildern. In diesen Programmen werden 
häufig sowohl monetäre als auch nicht monetäre Ressourcen zur Verfügung gestellt.

2	 Zwischen Anspruch und Evidenz: bedarfsorientierte 
Ressourcensteuerung in der Diskussion 

Insgesamt ist eine bedarfsorientierte Bereitstellung von Ressourcen mit der Hoffnung 
verbunden, mehr „Chancengerechtigkeit in der Bildung“ zu erreichen (BMBF, 2025). Da-
mit knüpft die deutsche Entwicklung an internationale Diskurse an, die sich bereits seit 
Längerem um die Frage ‚Does money matter?‘ gruppieren (vgl. Franck  & Nicaise, 2022; 
Handel & Hanushek, 2023; Silliman, 2017).

In Ländern wie den Vereinigten Staaten, den Niederlanden oder England zeigt sich, dass 
der Anspruch einer fairen Ressourcenausstattung die Debatte über soziale Bildungsun-
gleichheit erweitert: Statt den Fokus primär auf familiäre Voraussetzungen oder die Ein-
zelschule und ihren Unterricht zu richten, rückt zunehmend auch die strukturelle Verant-
wortung des Bildungssystems selbst in den Mittelpunkt (vgl. Klein in diesem Heft).

Auch in Deutschland lässt sich beobachten, dass sich der Fachdiskurs unter dem Eindruck 
dieser Entwicklungen verändert. So werden (neue) Prinzipien einer Schulsystementwi-
cklung(-sforschung) diskutiert, um soziale Bildungsungleichheit ganzheitlicher zu verste-
hen und ihr gezielt entgegenzuwirken (vgl. Berkemeyer  & Hermstein, 2023; Emmerich, 
2023; Merl, 2025 sowie Geweke  & Edelstein und Böttcher in diesem Heft). Doch trotz 
der wachsenden Aufmerksamkeit für den (möglichen) Zusammenhang zwischen sozialer 



Gabriele Bellenberg et al.

10   DDS, 20. Jg., Beiheft (2025) ﻿

Lage, Schulentwicklung sowie (bedarfsorientierter) Ressourcensteuerung bleiben wichti-
ge Fragen weitgehend offen:

•	 Welche Ziele werden mit einer bedarfsorientierten Ressourcensteuerung verknüpft und wie 
hat sich der Ansatz in Deutschland entwickelt?

•	 Welche rechtlichen, politischen und föderalen Rahmenbedingungen prägen eine bedarfs
orientierte Ressourcensteuerung? 

•	 Wie können Bedarfe valide und gerecht erfasst werden – sowohl in Bezug auf soziale Rah-
menbedingungen als auch auf pädagogische Herausforderungen in der Praxis?

•	 Wie wird der Ansatz einer bedarfsorientierten Ressourcensteuerung insbesondere auf 
Schulebene konkret umgesetzt – also inwiefern führen zusätzliche Ressourcen tatsächlich zu 
einer besseren pädagogischen Förderung?

•	 Welche empirischen Erkenntnisse gibt es zu intendierten Wirkungen (z. B. Verbesserung der 
Lernleistungen), aber auch zu nicht intendierten Wirkungen (z. B. Stigmatisierung durch po-
sitive Diskriminierung) einer bedarfsorientierten Ressourcensteuerung?

Wissenschaftlich ist von besonderem Interesse, ob und, wenn ja, unter welchen Bedin-
gungen durch den zusätzlichen Ressourceneinsatz die angestrebten Ziele erreicht werden 
können oder eine Zielerreichung zumindest wahrscheinlicher wird. Dass dies keineswegs 
eine triviale Frage ist, zeigt sich exemplarisch anhand von Erfahrungen aus dem bereits 
angesprochenen ABBAUBAR-Projekt (vgl. Sendzik et al. in diesem Heft).

Das Projekt verfolgte unter anderem das Ziel, die Wirkungen einer strukturellen bedarfs-
orientierten Ressourcensteuerung quasi-experimentell und retrospektiv zu untersuchen. 
Insbesondere in Ländern und Kommunen mit einer längeren Tradition der bedarfsorien-
tierten Ressourcensteuerung erwies sich dieser Anspruch leider aus mehreren Gründen 
als methodisch schwer einlösbar: (1) Es ist hier kaum nachvollziehbar, welche Schulen 
wann welche Ressourcen von welchem Akteur in welcher Form zusätzlich erhalten ha-
ben. (2) Einige Länder und Kommunen haben damit begonnen, mehrere Formen der be-
darfsorientierten Ressourcensteuerung gleichzeitig im Schulsystem zu implementieren 
(z. B. Hamburg), was die Wirkungsmessung einzelner Maßnahmen nahezu unmöglich 
macht. (3) Die Datenlage und der Zugang zu vorhandenen Daten auf der Ebene der Ein-
zelschule im Trendvergleich in Deutschland sind generell unzureichend. 

Aufgrund dieser und weiterer Herausforderungen bei der Wirkungsevaluation der be-
darfsorientierten Ressourcensteuerung liegen in Deutschland bislang kaum Forschungs-
befunde vor. Dieses Desiderat könnte durch die Evaluation des Startchancen-Programms 
verringert werden. Zumindest ist diese langfristig und prospektiv angelegt und kann nach 
derzeitigem Stand stärker auf die Bildungsdaten der Länder zurückgreifen. Aber auch für 
die Evaluation des Startchancen-Programms stellt sich die Herausforderung, die bedarfs-
differenzierte Ressourcensteuerung aus allen Quellen adäquat abzubilden und damit eine 
gute Datengrundlage für eine Wirkungsevaluation und ein sogenanntes Kontrollgruppen-
design zu schaffen (vgl. Erdmann et al., 2023).
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3	 Die Perspektiven der Beiträge dieses Beihefts auf eine 
bedarfsorientierte Ressourcensteuerung

Die Beiträge dieses Beihefts beleuchten die aufgeworfenen Fragen aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Sie liefern zwar keine abschließenden Antworten, bieten jedoch Impulse 
für Forschung, Praxis und bildungspolitische Debatten zu diesem komplexen Reforman-
satz.

Jakob Geweke und Benjamin Edelstein rekapitulieren in ihrem Beitrag Das Startchancen-
Programm von Bund und Ländern. Grundzüge und Diskussionspunkte im Kontext des An-
spruchs einer bedarfsgerechten Ressourcensteuerung zentrale Entwicklungslinien des Pro-
gramms und diskutieren seine Programmarchitektur als politische Kompromissfindung. 
Sie verweisen vor diesem Hintergrund darauf, dass der Kohärenz in der Steuerung der 
Schulsystementwicklung mit Blick auf die Wirkungserwartungen eine große Bedeutung 
zukommt.

Das Interview mit Michael Wrase liefert eine juristische Perspektive zu der Frage, unter 
welchen rechtlichen Bedingungen Schulen unterschiedlich finanziert werden dürfen. Im 
Mittelpunkt steht dabei der Gleichheitsgrundsatz. Zudem werden Perspektiven dazu ent-
wickelt, wie eine bundesweite bedarfsdifferenzierte Ressourcensteuerung gelingen könn-
te, ohne dafür auf Bund-Länder-Programme wie das Startchancen-Programm zurückgrei-
fen zu müssen.

Esther Dominique Klein stellt in ihrem Beitrag Herausforderungen schulischer Arbeit an 
sozialräumlich benachteiligten Standorten als Missverhältnis zwischen Anforderungen 
und Ressourcen dar und bietet somit eine forschungsorientierte Perspektive auf die Be-
darfsseite der Schulen. Ihre Analyse gibt Hinweise auf die Ressourcenarten, die von sol-
chen Schulen benötigt werden. Diese liegen in drei Bereichen: personelle Ausstattung, 
Beratung hinsichtlich der Entwicklung von Schulentwicklungskapazitäten sowie eine klare 
und unterstützende Führung durch die Schulaufsicht.

Jörg-Peter Schräpler und Sebastian Jeworutzki stellen in ihrem Beitrag Zielsetzung, Um-
setzung und Erfahrungen mit dem Sozialindex für Schulen in Nordrhein-Westfalen vor, 
der für alle öffentlichen allgemeinbildenden Schulen im Primar- und Sekundarbereich 
mit Ausnahme der Förderschulen berechnet wird und als wissenschaftliche Berechnungs-
grundlage für die Vergabe von bedarfsorientierten Ressourcen dient. Sie können zeigen, 
dass der aktuelle Sozialindex in NRW einen großen Teil der Varianz in den Leistungsunter-
schieden bei den Lernstandserhebungen VERA 3 und VERA 8 erklären kann.

Till Stefes und Sören Petermann stellen in ihrem Beitrag Möglichkeiten eines kleinräu-
migen kommunalen Monitorings für eine bedarfsorientierte Ressourcensteuerung das In
strument UWE vor, welches das subjektive Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen 
sowie ihre für das Wohlbefinden förderlichen Ressourcen erfasst. Ihre Analysen deuten 
darauf hin, dass Investitionen in solche Ressourcen, die das Wohlbefinden stärken, sich 
als besonders wirksam erweisen. Das Instrument bietet somit eine wertvolle Ergänzung 
zu bestehenden Sozialindizes und kann zur gezielten Identifikation von Bedarfen im Kon-
text einer bedarfsorientierten Ressourcensteuerung beitragen.
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Marko Neumann, Therese Gesswein, Susanne Böse, Eunji Lee und Kai Maaz geben in 
ihrem Beitrag Einblicke in die Nutzung bedarfsorientierter Schulbudgets. Auf Basis der 
BONUS-Studie analysieren sie, wie Schulen in sozial benachteiligten Lagen, die am Berli-
ner Bonus-Programm teilnahmen, das dort bereitgestellte Chancenbudget für eigenver-
antwortliche Schul- und Unterrichtsentwicklung eingesetzt haben. Der Beitrag beleuch-
tet nicht nur die Einschätzungen von Schulleitungen und Lehrkräften zur Umsetzung und 
Wirkung des Programms, sondern diskutiert auch, welche Erkenntnisse daraus für das 
Chancenbudget im Rahmen des Startchancen-Programms gewonnen werden können.

Norbert Sendzik, Sarah Eiden, Denise Demski, Gabriele Bellenberg und Marcel Helbig ge-
ben in ihrem Beitrag Zum Stand einer bedarfsorientierten Mittelausstattung von Schulen 
in sozial schwieriger Lage durch die Bundesländer und Kommunen auf Basis einer Analyse 
schulrechtlicher Dokumente und eines deutschlandweiten Online-Surveys mit Leitungen 
kommunaler Schulverwaltungen einen Überblick über die gegenwärtige bedarfsorientier-
te Ressourcensteuerung. In der Gesamtschau zeigt sich, dass eine differenzierte Mittel-
vergabe in vielen Bundesländern und Kommunen etabliert ist, wobei sich eine beträcht-
liche Varianz bezüglich der Ausgestaltung feststellen lässt.

Das Interview mit den Dezernent*innen Monika Nienaber-Willaredt (Dortmund), Vicki 
Felthaus (Leipzig) und Dirk Grunert (Mannheim) gewährt differenzierte Einblicke in die 
kommunale Perspektive auf eine bedarfsorientierte Ressourcensteuerung im Schulbe-
reich. Neben Erfahrungen mit diesem Steuerungsinstrument werden dabei insbesondere 
aktuelle Herausforderungen im Bildungsbereich, wie etwa Schulbau und -sanierung sowie 
der Ganztagsausbau, angesprochen. Darüber hinaus werden in dem Interview die Erwar-
tungen an das Startchancen-Programm aus kommunaler Perspektive berichtet.

Karsten Speck unterzieht in seinem Beitrag Bedarfsorientierte Ressourcensteuerung – und 
alles wird gut? die Ressource Schulsozialarbeit einer systematischen Betrachtung. Stu-
dien zu deren Wirkung weisen darauf hin, dass sie die soziale Kompetenzförderung von 
Jugendlichen unterstützt und die Kooperation von Schule, Elternhaus und Jugendhilfe zu 
fördern vermag. Auch kann sie einen Beitrag zur Förderung von Schulabschlüssen leisten 
sowie zu einer Verbesserung des Schulklimas – auch in der Wahrnehmung von Lehrkräf-
ten – beitragen.

Insbesondere Stiftungen verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenar-
beit mit verschiedenen Bildungsakteur*innen im Rahmen einer bedarfsorientierten Res-
sourcensteuerung. Sie bringen dabei eine ausgeprägte Expertise in der Begleitung sozial 
benachteiligter Schulen sowie der dort tätigen Bildungsakteur*innen ein. Mit Katharina 
Lezius und Markus Warnke kommen daher Vertreter*innen der Stiftung Ein Quadratkilo-
meter Bildung und der Wübben Stiftung Bildung in einem Interview zu Wort und berich-
ten über ihre spezifische Rolle und ihre Erfahrungen im Schulsystem.

Das Beiheft rundet ein Diskussionsbeitrag von Wolfgang Böttcher ab. Sein Pessimistischer 
Essay mit einer Prise Optimismus wirft einen kritischen Blick darauf, inwiefern sich Bil-
dungsungleichheiten durch eine veränderte Ressourcensteuerung abbauen lassen und 
welche Bedingungen hierfür erfüllt sein müss(t)en.
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Förderhinweis

Das Projekt „ABBAUBAR“ wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend unter den Förderkennzeichen 01JB2103A (LIfBi) und 01JB2103B 
(RUB) gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Au-
torinnen und Autoren.
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Das Startchancen-Programm von Bund und Ländern
Grundzüge und Diskussionspunkte im Kontext des Anspruchs 
einer bedarfsgerechten Ressourcensteuerung

Zusammenfassung
Mit dem Startchancen-Programm (SCP) haben Bund und Länder nach langwierigen Ver-
handlungen ein ambitioniertes Förderprogramm aufgelegt, das in den kommenden zehn 
Jahren 4.000 Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schüler*innen gezielt 
unterstützen soll. In Abgrenzung zu bisherigen Bund-Länder-Programmen wurde dabei ein 
Paradigmenwechsel in der Ressourcensteuerung proklamiert – weg von der „Gießkanne“ 
hin zu einer sozialindizierten Mittelallokation. Der folgende Beitrag rekapituliert zentrale 
Entwicklungslinien des SCP und diskutiert die Grundzüge seiner Programmarchitektur. Im 
Vordergrund der Diskussion stehen jene Programmparameter, die mit Blick auf das Ziel 
einer möglichst bedarfsgerechten Ressourcenallokation in Wissenschaft, Politik und Praxis 
kritisch reflektiert worden sind.
Schlüsselwörter: Startchancen-Programm; Governance; Mehrebenensystem; Bildung; Un-
gleichheit; Ressourcenallokation

The Startchancen Program of the Federal and State Governments
Key Features and Points for Discussion in the Context of the Demand 
for a Needs-based Resource Allocation

Abstract
Following lengthy negotiations, the federal and state governments have launched the 
“Startchancen-Programm” (SCP), an ambitious funding program that intends to provide 
targeted support to 4,000 schools with a high proportion of socially disadvantaged stu-
dents over the next ten years. Parting from the conduct of previous federal-state pro-
grams, a paradigm shift regarding the mode of resource allocation was proclaimed  – 
away from the “watering can” and towards a socially indexed allocation of funds. The 
following article recapitulates central lines of development of the SCP and discusses the 
main features of its program architecture. The discussion focuses on those program para-
meters that have received critical attention in science, politics and practice with regard to 
the goal of a genuinely needs-based allocation of resources.
Keywords: Startchancen program; education; inequality; resource allocation

Sprachliche Bildung und Mehrsprachigkeit in der Schule

Hauptsache Literacy – egal in welcher Sprache?
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1	 Einleitung

Der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen hängt in Deutschland stark von der so-
zialen Herkunft ab. Schüler*innen mit niedrigerem sozioökonomischen Status, so haben 
etwa die IQB-Bildungstrends von 2021 und 2022 jüngst wieder eindrücklich gezeigt, wei-
sen signifikant geringere Kompetenzwerte auf als Schüler*innen aus Familien mit einem 
höheren sozioökonomischen Status (vgl. Klemm, 2016, S. 18; Stanat et al., 2022, S. 159; 
Stanat et al., 2023, S. 267). Dabei erreicht ein beträchtlicher – und zunehmender – An-
teil der Kinder und Jugendlichen etwa im Lesen oder in Mathematik nicht einmal jenes 
Mindestmaß an Kompetenzen, das als Voraussetzung nicht nur für das Absolvieren ei-
ner beruflichen Ausbildung, sondern schlechthin für gesellschaftliche Teilhabe und eine 
selbstbestimmte Lebensführung angesehen wird. Diese Problemlagen konzentrieren sich 
nicht ausschließlich, aber doch in hohem Maße auf Schulen in sozial benachteiligten Ein-
zugsgebieten (Braun & Pfänder, 2023, S. 6 f.). Um dem entgegenzuwirken, hat die Ampel-
Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP das sogenannte Startchancen-Pro-
gramm (SCP) ins Leben gerufen, das zu Beginn des Schuljahres 2024/25 nach intensiven 
Verhandlungen zwischen Bund und Ländern angelaufen ist und auf eine Dauer von zehn 
Jahren 4.000 Schulen gezielt fördern soll. 

2	 Schulpolitik gegen Bildungsungleichheit –  
eine Standortbestimmung

Nach der Abkehr von der ideologisch umkämpften Schulstrukturdebatte hat die schul-
politisch eng verknüpfte Problematik der Bildungsungleichheit lange Zeit ein Schattenda-
sein geführt. Abgesehen vom Handlungsfeld der Sprachförderung waren Programme und 
Reformmaßnahmen, die dezidiert auf eine Verbesserung der Bildungschancen sozial be-
nachteiligter Schüler*innen ausgerichtet sind, eine auffallende Leerstelle schulpolitischen 
Handelns seit den 1980er Jahren. Zwar lockerten sich die politischen Frontstellungen in 
der Schulstrukturfrage in den 2010er Jahren soweit, dass pragmatische Schulstrukturre-
formen möglich wurden, mit denen vielerorts die Hauptschule als typischerweise sozial 
besonders belastete Schulform abgeschafft wurde (Ridderbusch, 2019). Das Problem der 
Chancenungleichheit aber konnte durch diese Reformen nicht substanziell gemildert wer-
den, treten doch selbst in den vielfach als „historischer Kompromiss“ gefeierten Zwei-
Säulen-Systemen die altbekannten sozialen Disparitäten wieder deutlich hervor: Auf der 
einen Seite stehen, unverändert, die Gymnasien mit in der Regel sozial vergleichswei-
se privilegierter Schüler*innenschaft, verhältnismäßig günstigen Lernbedingungen und 
vom Lehrkräftemangel weniger betroffen; auf der anderen Seite die neu geschaffenen 
integrierten Schulformen, oft zusammengelegte Haupt- und Realschulen, die den weni-
ger privilegierten und leistungsschwächeren Teil der Schüler*innenschaft aufnehmen und 
dazu das Gros der gesellschaftlichen Integrationslasten zu stemmen haben, während sie 
als weniger beliebter Arbeitsort zugleich den Fachkräftemangel viel deutlicher spüren 
(vgl. z. B. Helbig, 2023a).

Angesichts der nüchternen Erkenntnis, dass es Schulverwaltungen mit dem Ansetzen an 
systemischen Stellschrauben nicht gelungen war, Bildungsungleichheiten substanziell zu 
reduzieren, haben sich die bildungspolitischen Bemühungen von Fragen der Systemge-



Jakob Geweke & Benjamin Edelstein

18   DDS, 20. Beiheft (2025) ﻿

staltung auf die Ebene der Einzelschule verlagert. Schulentwicklung lautet das Schlagwort 
für diese Reformstrategie, die ihre Wurzeln in der seit den 1990ern schrittweise erweiter-
ten Autonomie der Einzelschule hat und mit „kontextsensiblen“ Lösungen an den Proble-
men vor Ort ansetzen soll (Sendzik et al., 2023). Gerade in Verbindung mit Bildungsstan-
dards und der Rückmeldung von regelmäßig erhobenen Schulleistungsdaten knüpfen sich 
daran in Sachen Qualitätsentwicklung große Hoffnungen. Dabei verhielt es sich mit dem 
Programm der Schulentwicklung aber erst einmal so wie in nahezu allen großen Reform-
feldern nach PISA: Bildungsungleichheit war Teil des Problemhorizontes, stand aber ope-
rativ nicht im Zentrum. Eine systematische Verbindung im Sinne einer „Schulentwicklung 
gegen Bildungsungleichheit“ erfolgte erst in jüngeren Jahren in Gestalt einer Vielzahl von 
Landesprogrammen, die gezielt Schulen in sozial benachteiligten Lagen adressieren (für 
eine Übersicht der Landesprogramme vgl. Braun & Pfänder, 2022). Gemeinsam ist diesen 
Programmen, dass sie Schulen mit einer hohen Konzentration von sozial benachteiligten 
Schüler*innen zusätzliche Ressourcen gewähren, damit diese Schulentwicklungsvorhaben 
in eigener Verantwortung planen und umsetzen können, und dafür mitunter besonde-
re Unterstützungsangebote bereitgestellt werden. Im Horizont der Problemlösungsstra-
tegien der vorangehenden Jahrzehnte markieren diese Programme einen steuerungs-
politischen Paradigmenwechsel und dokumentieren zudem, dass die Politik nach Jahren 
des eher halbherzigen Agierens jetzt ernsthaft bestrebt ist, dem „Doppelproblem“ von 
Bildungsungleichheit und Bildungsarmut substanziell etwas entgegenzusetzen. Inwieweit 
dies mit den besagten Landesprogrammen bisher gelungen ist, bleibt allerdings eine of-
fene Frage. Jedenfalls mit Blick auf „harte“ Output-Indikatoren des Lern- und Bildungs-
erfolgs konnten Begleituntersuchungen bislang keine durchschlagenden Erfolge nachwei-
sen, jedoch zeigen sich positive Effekte auf das Innovationsklima der Programmschulen 
(Marx & Maaz, 2023). Klar ist aber: In vielerlei Hinsicht weisen die bestehenden Program-
me die Richtung, die Bund und Länder nun mit dem SCP entschieden bekräftigen.

Im Folgenden stellen wir die konzeptionellen Grundzüge des SCP vor und rekapitulieren 
einige zentrale Entwicklungslinien. Dabei fokussieren wir vor allem jene Programmpara-
meter, die mit Blick auf das Ziel einer möglichst bedarfsgerechten Ressourcenallokation 
in Wissenschaft, Politik und Praxis kritisch reflektiert worden sind und skizzieren die vor-
gebrachten Positionen und Argumente.

3	 Programmarchitektur und zentrale Kritikpunkte im Kontext 
bedarfsgerechter Steuerung

Das übergreifende Ziel des SCP ist bereits im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung for-
muliert: „Kindern und Jugendlichen bessere Bildungschancen unabhängig von der so-
zialen Lage ihrer Eltern (zu) ermöglichen“ (Koalitionsvertrag 2021–2025, 2021, S.  75). 
Auch erste Vorstellungen über Programmstruktur und Fördertatbestände sind hier schon 
in einer Weise ausformuliert, der man in der späteren Programmkonzeption mit ihren 
drei Säulen im Wesentlichen treu geblieben ist: ein „Investitionsprogramm für moder-
ne, klimagerechte, barrierefreie Schulen mit einer zeitgemäßen Lernumgebung und Krea-
tivlaboren“, ein „Chancenbudget zur freien Verfügung, um Schule, Unterricht und Lern-
angebote weiterzuentwickeln und außerschulische Kooperationen zu fördern“, sowie 
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schließlich Mittel zur Förderung der „schulische(n) Sozialarbeit“. Auch die Anzahl von 
4.000 zu fördernden Schulen wurde bereits im Koalitionsvertrag angekündigt (ebd.).

Ausgehend von dieser Blaupause begann ein Aushandlungsprozess, in dessen Zuge sich 
der Bund, vertreten durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit 
den im Schulbereich primär zuständigen Ländern über die konkretere Ausgestaltung des 
Programms verständigte. In diesem Prozess, der um finanzielle und inhaltliche Fragen 
ebenso kreiste wie um Fragen der Programmsteuerung, wurden in beratender Funkti-
on immer wieder einschlägige Expert*innen aus Wissenschaft, Bildungsverwaltung und 
Schulpraxis hinzugezogen. Mitunter wurden aber auch Impulse aufgegriffen, die aus un-
abhängigen Beratungssettings wie dem von der Robert Bosch Stiftung und dem Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) getragenen „Expert:innenforum Start-
chancen“ (ExSta) hervorgingen. Besondere Aufmerksamkeit erhielten dabei etwa Fragen 
der Ausgestaltung des Chancenbudgets und der bedarfsorientierten Mittelverteilung so-
wie Voraussetzungen und Anlage der wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation des 
Programms. Mit Strategien der Unterrichts-, Schul- und Systementwicklung, Handlungs-
potenzialen der kommunalen Ebene für sozialraumorientierte Schulentwicklung oder 
auch der konsequenten Nutzbarmachung von Bildungs- und Sozialdaten standen aber 
auch Themenfelder im Mittelpunkt, die für die Educational Governance und Qualitätsent-
wicklung im deutschen Schulsystem auch jenseits des SCP von zentraler Bedeutung sind 
(Klasen & König, 2024; Steinl et al., 2024; Strähle et al., 2022, 2023). 

Am 29. September 2023 veröffentlichten das BMBF und die Länder dann Eckpunkte zum 
Startchancen-Programm (BMBF, 2023), die die übergreifenden Programmziele weiter kon-
kretisierten und die Finanzierungsmodalitäten und deren Rechtsgrundlagen näher umris-
sen. Dieses nach langen Verhandlungen gemeinsam vorgelegte Eckpunktepapier folgte 
auf ein vom BMBF schon im Mai publiziertes Vorläuferpapier und fungierte als Grundlage 
für die am 2. Februar 2024 von Bund und Ländern geschlossene Vereinbarung zur Um-
setzung des Startchancen-Programms (BLV) (BMBF, 2024b). Ergänzend dazu wurden eine 
Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung der Säule I des Startchancen-Programms (VV) 
(BMBF, 2024c) sowie ein Maßnahmenkatalog zur Verwendung des Chancenbudgets (Säu-
le II) (BMBF, 2024a) verabschiedet. 

3.1	 Zielgruppe 

Als Zielgruppe des Programms werden in Übereinstimmung mit der schon im Koalitions-
vertrag genannten Zahl „4.000 allgemein- und berufsbildende Schulen mit einem hohen 
Anteil sozioökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schüler“ genannt, wobei die 
Auswahl der Schulen noch einmal dahingehend spezifiziert wurde, dass 60  Prozent der 
Schüler*innen im Primar- und 40  Prozent im Sekundarbereich gefördert werden sollen 
(BMBF, 2023, S.  2, 2024b, S.  8). Das entspricht gemessen an der Gesamtzahl von gut 
32.000 allgemein- und gut 8.000 berufsbildenden Schulen einem Anteil von ca. zehn 
Prozent (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung, 2024, S.  56  f.). Zum Schuljahr 
2024/25 startete das Programm mit zunächst 2.060 Schulen und wird bis zum Schuljahr 
2026/27 auf die geplante Gesamtzahl anwachsen (BMBF, 2024d). Die Anzahl der Pro-
grammschulen je Land ergibt sich dabei aus dem jeweiligen Landesanteil an den Bun-
desmitteln und ist daher durch deren Verteilung fest vorgegeben (vgl. Tab.  1). Die Be-

https://www.schub-magazin.org/15_startchancen_chronik_2024/
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nennung der im Rahmen der jeweiligen Landeskontingente konkret in das Programm 
aufzunehmenden Schulen obliegt hingegen den Ländern. Sie müssen sich bei der Aus-
wahl allerdings auf einen Sozialindex stützen, für dessen Konstruktion Bund und Länder 
gewisse Mindestanforderungen vereinbart haben (vgl. hierzu Kap. 3.3). 

Tab. 1:	 Anzahl der Programmschulen je Bundesland 

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH ∑

537 586 186 109 39 88 320 71 392 921 201 48 177 97 135 94 4.000

Quelle:	 Wübben Stiftung Bildung (2024b)

Kritisch kommentiert worden ist der Umstand, dass unter den zur Programmteilnahme 
ausgewählten Schulen auch Förderschulen sind (vgl. z. B. Wrase, 2024). Zwar ist deren 
Einbeziehung in das SCP auf den ersten Blick insofern schlüssig, als viele Förderschulen 
(vor allem jene mit den Schwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwick-
lung) in der Tat einen hohen Anteil sozial benachteiligter Schüler*innen aufweisen und 
somit prinzipiell in das Suchraster des Bund-Länder-Programms passen. Wissenschaftli-
che Befunde zu den Bildungsoutcomes dieser schulischen Organisationsform begründen 
jedoch Zweifel, dass deren Einbeziehung mit den Zielen des SCP in Einklang steht (vgl. 
Wrase, 2024): Obwohl Förderschulen personell wie ressourcentechnisch seit jeher unter 
deutlich günstigeren Bedingungen als Regelschulen arbeiten, bleibt die Kompetenzent-
wicklung ihrer Schüler*innen mitunter deutlich hinter jener von sonderpädagogisch För-
derbedürftigen zurück, die inklusiv beschult werden. Etwa 70  Prozent der Förderschü-
ler*innen verlassen die Schule ohne Abschluss  – und diejenigen, die einen Abschluss 
erlangen, haben aufgrund von Stigmatisierungseffekten geringere Ausbildungs- und Ar-
beitsmarktchancen als leistungsmäßig vergleichbare Absolvent*innen von Regelschulen. 
Aber auch in rechtlicher Hinsicht erscheint die Einbeziehung von Förderschulen in das 
SCP problematisch. Denn mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention ha-
ben sich Bund und Länder verpflichtet, auf allen Ebenen ein inklusives Bildungssystem 
zu schaffen, und dies erfordert nach einhelliger Auffassung völkerrechtlicher Expert*in-
nen den Abbau von separierenden Strukturen wie der Förderschule (vgl. z. B. Kroworsch, 
2021). Sie nunmehr in ein auf zehn Jahre angelegtes Schulentwicklungsprogramm einzu-
binden, scheint damit schwerlich vereinbar.

3.2	 Zieldimensionen

Sowohl in den Eckpunktepapieren als auch in der BLV wurden drei übergreifende Pro-
grammziele festgeschrieben, die sich neben der individuellen Ebene der Schüler*innen 
auf die institutionelle Ebene der Schulen sowie die Ebene des Gesamtsystems und des-
sen Governance beziehen: 

1) Auf der individuellen Ebene soll in erster Linie der Kompetenzarmut sozioökonomisch 
benachteiligter Schüler*innen entgegengewirkt werden. Als Maßstab wird diesbezüglich 
formuliert, dass „die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Mindeststandards in Ma-
thematik und Deutsch verfehlen, an den Startchancen-Schulen halbiert werden“ soll. Da-
neben werden „weichere“ Ziele genannt, insbesondere die Herstellung von Ausbildungs-
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reife und Berufsfähigkeit, die Förderung von Persönlichkeitsbildung und sozioemotionalen 
Kompetenzen sowie die Befähigung zu demokratischer Teilhabe.

2) Auf der institutionellen Ebene geht es vor allem darum, die innere und äußere Schul-
entwicklung der Programmschulen nachhaltig zu verbessern: 

„Nach innen gerichtet gilt es, die Strukturen, die Professionalisierung der Kollegien, 
den Unterricht bzw. die Lehr- und Lernprozesse sowie die Beteiligungs- und Abstim-
mungsprozesse an den Startchancen-Schulen so weiterzuentwickeln, dass die Ziele des 
Programms erreicht werden können. Hierbei sollen die relevanten Akteure der Schul-
gemeinschaft, das Kollegium inkl. des gesamten pädagogischen Personals, aber insbe-
sondere auch die Lernenden und die Elternschaft in systematischer und professioneller 
Weise einbezogen werden. Nach außen gerichtet geht es um eine stärkere Vernetzung 
in den Sozialraum, um den Auf- und Ausbau von Schulnetzwerken und außerschuli-
schen Kooperationen, insbesondere auch mit Partnern der Ausbildung“ (BMBF, 2024b, 
S. 6).

3) Auf der systemischen Ebene geht es um die 

„Weiterentwicklung und Umsetzung verbindlicher und konstruktiver Kooperationsfor-
mate zwischen der Bildungsverwaltung, insbesondere der Schulaufsicht, den zustän-
digen Behörden und den Verantwortlichen in den Schulen im Hinblick auf Zielbestim-
mung, Prozessbegleitung und Zielerreichung“, 

um insgesamt „die Wirksamkeit des Unterstützungssystems zu erhöhen“ (BMBF, 2023, 
S. 3, 2024b, S. 6). Damit führen die systemischen Ziele letztlich über das SCP hinaus und 
sollen den Grundstein legen für eine generelle Optimierung der Steuerungsarchitekturen, 
in die Schulentwicklung im Mehrebenensystem eingefasst ist.

Seit Beginn der Beratungen zwischen Bund und Ländern ist gerade die Bedeutung der 
letztgenannten Programmkomponente als einer Art „vierten Säule“ des SCP immer wie-
der hervorgehoben und die Entwicklung kohärenter Governance- und Unterstützungs-
systeme für die Schulentwicklung nachgerade als Schlüssel zum Erfolg des Programms 
angesehen worden (Strähle et al., 2023, S.  14). In der Bund-Länder-Vereinbarung (BLV) 
hat sich dieser Leitgedanke in der Selbstverpflichtung der Länder niedergeschlagen, Be-
gleitstrukturen und Formate aufzubauen, die „über die drei Programmsäulen hinaus eine 
datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung fördern, Angebote Beruflicher Orien-
tierung unterstützen und zur Öffnung der Startchancen-Schulen in den Sozialraum beitra-
gen“ sollen (BMBF, 2024b, S. 16). Die Programmschulen sollen über Schulnetzwerke in re-
gelmäßigen Erfahrungsaustausch über die Programmumsetzung kommen und sich durch 
kommunale Kooperationen mit Zivilgesellschaft, Vereinen, Betrieben oder Akteur*innen 
der Kinder- und Jugendhilfe stärker im Sozialraum verankern. Vor allem aber sollen neben 
dem schulischen Personal auch Schulaufsichten, Schulentwicklungsberatung und andere 
im Unterstützungssystem Verantwortung tragende Personen systematisch qualifiziert und 
professionalisiert werden, wobei hier gerade auch der wissenschaftlichen Begleitung des 
SCP eine zentrale Rolle zugedacht ist (ebd., S. 16 f.). 

Die anvisierte Vertiefung und Neujustierung schulischer Unterstützungssysteme ist durch 
das SCP selbst allerdings weder konzeptionell genauer vorgezeichnet noch sind dafür in 
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besonderer Weise zweckgebundene Ressourcen hinterlegt. Es wird daher in hohem Maße 
von den einzelnen Ländern abhängen, was auf diesem Feld in den kommenden Jahren 
konkret passiert, wobei denkbar ist, dass dafür auch ein Teil der zur paritätischen Gegen-
finanzierung der Bundesmittel vorgesehenen Landesmittel eingesetzt werden kann. Auch 
wenn einige Länder in diesem Prozess schon weiter sind als andere, dürfte unstrittig sein, 
dass bestehende Unterstützungssysteme  – in Gestalt etwa von Schulaufsichten, Schul-
inspektionen, Qualifizierungsangeboten für pädagogisches Personal und Führungskräfte, 
Schulentwicklungsbegleitungen und Fachberatungen, sozialraumbezogenen Koordinati-
onsgremien u. a. m. – in ihrer gegenwärtigen Verfasstheit im Regelfall weder kapazitär 
noch professionell hinreichend darauf vorbereitet sind, eine engmaschige Entwicklungs-
begleitung für eine substanzielle Zahl von (Startchancen-)Schulen sicherzustellen (zum 
Status quo der Unterstützungssysteme vgl. auch Klein & Bremm, 2020; Webs & Manitius, 
2021). Solange dies nicht der Fall ist, besteht die Gefahr, dass sich hinsichtlich des Abrufs 
und der zielgerichteten Nutzung der Programmmittel Matthäus-Effekte in dem Sinne ein-
stellen, dass Schulen mit geringer Schulentwicklungskapazität1 nicht in derselben Weise 
profitieren wie Schulen, die für eine eigenverantwortlich zu gestaltende Schulentwicklung 
bereits gut aufgestellt sind. 

3.3	 Programmstruktur

Wie schon im Koalitionsvertrag angekündigt, besteht die Programmstruktur des SCP aus 
drei Säulen, deren Finanzierung über zwei unterschiedliche, verfassungsrechtlich begrün-
dete Verteilungsmechanismen erfolgt. Insgesamt sollen sich Bund und Länder paritätisch 
über eine Laufzeit von zehn Jahren mit jeweils einer Mrd. Euro jährlich beteiligen. In der 
Summe soll der Förderumfang des Programms bis zum Ende seiner Laufzeit im Schul-
jahr 2033/34 – inklusive der Kosten für die Wissenschaftliche Begleitung, für die etwa 
ein Prozent des Fördervolumens des Bundes vorgesehen ist  – mithin ein Volumen von 
20  Mrd.  Euro umfassen. Allerdings zeichnet sich in Haushaltsentwürfen und ersten Äu-
ßerungen aus Politik und Administration zur Mittelallokation bspw. in Bayern, Berlin, Bre-
men, Hessen, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen bereits ab, dass die seitens der 
Länder unmittelbar in das SCP eingebrachten Mittel letztlich geringer ausfallen werden. 
Offenbar machen sie umfassend von den Anrechnungsmöglichkeiten Gebrauch, die ih-
nen die Bund-Länder-Vereinbarung mit Blick auf bereits bestehende, „auf die Ziele des 
Programms gerichtete“ (BMBF, 2024b, S. 210; vgl. auch Schleper, 2024) Maßnahmen ein-
räumt. 

1	 Einem Definitionsversuch von Maag Merki (2017, S. 273) folgend lässt sich Schulentwicklungs-
kapazität  – sie spricht von School Improvement Capacity (SIC) – verstehen als „die Fähigkeit 
der Schule als Organisation und ihrer Akteure […], auf schulinterne individuelle und kollektive 
[…] sowie auf schulexterne Herausforderung […] kompetent zu reagieren und ihr schulisches 
und unterrichtliches Angebot systematisch und zielgerichtet in Abhängigkeiten dieser Heraus-
forderungen weiterzuentwickeln, damit das Lernen der Schülerinnen und Schüler verbessert 
[…]“ werden kann. 
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3.3.1	 Säule I – „Investitionsprogramm für eine zeitgemäße und förderliche 
Lernumgebung“

Die erste Programmsäule zielt darauf ab, an den Programmschulen „eine moderne, kli-
magerechte und barrierefreie Bildungsinfrastruktur mit hoher Aufenthaltsqualität“ zu 
schaffen (BMBF, 2024c, S.  4). Mit einem jährlichen Fördervolumen von etwa 380 Mio. 
Euro hat diese Säule finanziell das größte Gewicht. Die Verteilung der Bundesmittel auf 
die Länder erfolgt  – wie schon im Digitalpakt  – auf der Grundlage von Art.  104c  des 
Grundgesetzes (GG), der es dem Bund gestattet, den Ländern Finanzhilfen „zur Steige-
rung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur“ zu gewähren (vgl. 
Art.  104c  GG). Entsprechend den verfassungsrechtlichen Vorgaben müssen die Länder, 
genauer gesagt: die Gemeinden und Gemeindeverbände, für Investitionen, die aus die-
ser Säule gefördert werden, einen Eigenanteil von 30 Prozent erbringen (vgl. BMBF, 2023, 
S. 9, 2024b, S. 7). Ein echtes Novum ist dabei, dass die Mittelzuweisung an die Länder – 
anders als im Digitalpakt und früheren Bund-Länder-Programmen – hier nicht nach dem 
Königsteiner Schlüssel erfolgt, sondern im Sinne der bedarfsgerechten Ressourcensteue-
rung ein Sozialindex für die Verteilung herangezogen wird. Dieser bildet sich aus drei In-
dikatoren: dem Anteil der unter 18-Jährigen mit Migrationshintergrund (40 Prozent), der 
Armutsgefährdungsquote der unter 18-Jährigen (40 Prozent) und dem negativen Brutto-
inlandsprodukt (20 Prozent).

Das vergleichsweise große finanzielle Gewicht der Säule I dürfte sich weniger aus genuin 
inhaltlichen Erwägungen erklären als vielmehr aus den verfassungsrechtlichen Gegeben-
heiten, die dem Bund im Feld der Bildungsinfrastruktur explizit Kompetenzen und damit 
auch größere Steuerungsmöglichkeiten einräumen. Dies illustriert gerade auch die sozial-
indizierte Mittelverteilung, die der Bund auch für die anderen Säulen favorisiert hätte – 
in diesen stärker inhaltlichen und personellen Handlungsfeldern ist er jedoch aufgrund 
der Kulturhoheit der Länder in einer schwächeren Verhandlungsposition. Freilich steht 
außer Frage, dass es im Bereich des Schulbaus einen enormen Investitionsbedarf gibt. 
Eine jüngere Studie schätzt den Investitionsrückstand auf nicht weniger als 46 Mrd. Euro 
(Brand & Salzgeber, 2022, S. 2), eine Größenordnung, die mit Blick auf die 380 Mio. Euro 
p. a. dem sprichwörtlichen Tropfen auf den heißen Stein gleicht. Jedoch ist die Finanzie-
rung von Instandsetzungs- oder Sanierungsmaßnahmen ganz explizit nicht Gegenstand 
des Investitionsprogramms. Der Fokus soll vielmehr spezifisch auf solchen „baulichen 
Maßnahmen und Ausstattungsinvestitionen liegen, die geeignet sind, die bildungspoliti-
schen Ziele des Programms zu befördern“ (BMBF, 2023, S. 9). In der Verwaltungsverein-
barung werden in diesem Zusammenhang z. B. die Schaffung von Multifunktionsräumen, 
Kreativ- und Lernlaboren, Erholungs- und Rückzugsbereichen oder auch die Anschaffung 
von flexiblem Mobiliar als förderfähige Investitionen ausgewiesen (BMBF, 2024c, S. 4 f.). 

Dass gerade von solchen Investitionen ein besonders effektiver Beitrag zum Abbau von 
Bildungsdisparitäten zu erwarten ist, liegt nicht auf der Hand. Entsprechend hat es gera-
de auch in diesem Punkt aus der Wissenschaft (z. B. Edelstein & Helbig, 2023, S. 19) wie 
auch der Politik kritische Stimmen gegeben (CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundes-
tag, 2024). Zumindest die Gewichtung der Programmkomponente erscheint mit Blick auf 
wissenschaftliche Befundlagen schwer begründbar. Gleichwohl ist zu betonen, dass die 
Schulforschung durchaus Anhaltspunkte dafür liefert, dass eine pädagogisch bewusstere 
Ausgestaltung von Lernumgebungen prinzipiell auf die Programmziele einzahlen kann. So 
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legen Studien nahe, dass sich die Architektur von Schulgebäuden, aber auch schon klei-
nere Veränderungen etwa im Bereich der Raumaufteilung positiv auf das generelle Wohl-
befinden, den Lernerfolg, die Inklusion und die soziale Interaktion von Schüler*innen aus-
wirken können (Barrett et al., 2015; Li & Sullivan, 2016; Rittelmeyer, 2004). Voraussetzung 
dafür ist, dass es gelingt, die Neuerungen wirklich in den Dienst der Schulentwicklung zu 
stellen und pädagogisch gewinnbringend zu nutzen (Koltermann & Kretzschmar, 2023).

Die vorgenommene Eingrenzung der über Säule I förderfähigen Investitionen birgt aber 
auch Risiken (Strähle et al., 2023, S. 8). Erfahrungen aus dem Digitalpakt (Rohde & Wrase, 
2022) lassen aufwendige Prüfverfahren befürchten, die ohnehin langwierige Planungs- 
und Beantragungsverfahren zusätzlich verkomplizieren und aufseiten der Schulen zu 
einem geringen oder selektiven Mittelabruf führen könnten (Strähle et al., 2023, S.  8). 
Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die definierten Fördertatbestände im Einzelfall 
an drängenderen Bedarfen der Schule vorbeigehen. Beispielsweise sind Schulen gerade 
in den Ballungsgebieten vielfach mit einem akuten Mangel an räumlichen Kapazitäten 
konfrontiert, der pädagogische Handlungsspielräume einschränkt. Ob Maßnahmen zur 
Adressierung dieser Problematik, etwa Anbauten oder das Anmieten von Ladenflächen, 
aus Mitteln des Investitionsprogramms finanziert werden können, ist zumindest fraglich. 
So verständlich die in der Verwaltungsvereinbarung vorgenommene Engführung mögli-
cher Fördertatbestände mit Blick auf die Zielsetzungen des SCP ist, hätte es mit Blick auf 
die sehr unterschiedlichen infrastrukturellen (Ausgangs-)Lagen, Bedarfe und Planungska-
pazitäten der Schulen auch gute Gründe dafür gegeben, den Mittelabruf möglichst flexi-
bel und unbürokratisch zu gestalten. 

Eine bedarfsgerechte Verteilung der Investitionsmittel wird zudem auch davon abhängen, 
wie die Länder die finanzielle Beteiligung der Schulträger an der verfassungsrechtlich vor-
geschriebenen Kofinanzierung der Bundesmittel ausgestalten. So konnte bereits in Bezug 
auf den Digitalpakt herausgearbeitet werden, dass 

„finanzstarke Kommunen naturgemäß weniger Probleme [haben], die Schulen in ihrem 
Zuständigkeitsbereich adäquat und nach deren Wünschen auszustatten, [wohingegen] 
kommunale Schulträger mit knappen Finanzmitteln vielfach zögerlich handeln und eine 
größtmögliche haushälterische Sicherheit intendieren“ (Rohde & Wrase, 2022, S. 23). 

Daher wurde im Aushandlungsprozess des SCP verschiedentlich angeregt, die Kommunen 
in Abhängigkeit von ihrer Haushaltslage unterschiedlich stark an der Finanzierung des Ei-
genanteils zu beteiligen und Kommunen im Nothaushalt davon gänzlich freizustellen (vgl. 
z. B. Dumont et al., 2022). Ob die Länder aber bereit sind, die Eigenanteile so zu substi-
tuieren, dass finanzschwache Kommunen in ihren Möglichkeiten zum Abruf der Investi-
tionsmittel nicht hinter die finanzstärkeren zurückfallen, wird sich zeigen müssen.

3.3.2	 Säule II – „Chancenbudgets für bedarfsgerechte Lösungen in der Schul- 
und Unterrichtsentwicklung“

Die zweite Programmsäule, das Chancenbudget, soll den Schulen die Möglichkeit eröff-
nen, entsprechend den konkreten Bedarfen vor Ort Maßnahmen umzusetzen, die „eine 
leistungsfördernde sowie ungleichheits- und diversitätssensible Unterrichts- und Schulge-
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staltung unterstützen und entsprechende Professionalisierungsprozesse fördern“ (BMBF, 
2024a, S.  1). Das Fördervolumen dieser Säule beträgt jährlich 300  Mio.  Euro und wird 
den Ländern über einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer zugewiesen, was ver-
fassungsrechtlich einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes bedurfte (BMBF, 2023, 
S. 7 ff.; 2024b, S. 13 ff.). Wie bereits erwähnt, erfolgt die Mittelverteilung auf die Länder 
hier somit nicht sozialindiziert. 

In den Diskussionen um das Startchancen-Programm ist das Chancenbudget vielfach als 
dessen wichtigste Säule beurteilt worden, da man sich von ihr den effektivsten Beitrag 
zur Schul- und Unterrichtsentwicklung und mithin zur unmittelbaren Verbesserung von 
Schüler*innenleistungen verspricht. In den Verhandlungen um die Konzeption und Steu-
erung dieser Programmsäule stand dabei insbesondere die Frage im Vordergrund, wie 
groß die Freiheitsgrade der Schulen sein sollten. Auf der einen Seite wurde getreu der 
Schulautonomie-Programmatik für einen weitgehenden Verzicht auf administrative (In-
put-)Vorgaben und eine konsequente Output-Steuerung auf Basis vorab definierter Er-
folgskriterien plädiert, die im Rahmen einer datengestützten Evaluation niedrigschwel-
lig überprüft werden können (Dumont et al., 2022, S.  5; Strähle et al., 2023, S.  8). Auf 
der anderen Seite wurde im Lichte von Erfahrungen aus den Landesprogrammen und 
nicht zuletzt auch dem Corona-Aufholprogramm für eine stärkere inhaltliche Rahmen-
setzung im Startchancen-Programm argumentiert. Zwar habe sich gezeigt, dass Schulen 
das Instrument freier Budgets prinzipiell schätzen und diese für ihre Schulentwicklungs-
ziele vielfach sinnvoll einzusetzen wissen. Zugleich seien jedoch auch viele Schulen etwa 
aufgrund von Personalmangel und/oder geringer Schulentwicklungskapazität nur bedingt 
in der Lage, Schulentwicklungskonzepte gänzlich in eigener Verantwortung zu entwickeln 
(Edelstein  & Helbig, 2023, S.  20). Hier könne ein konkretes Angebot von Maßnahmen, 
für deren Wirksamkeit es bereits belastbare Evidenz gibt, den Schulen Orientierung ge-
ben und dabei helfen, das Chancenbudget konsequent im Sinne der Programmziele ein-
zusetzen. In Abwägung dieser Positionen haben Bund und Länder einen Mittelweg ein-
geschlagen: Als Anlage zur Verwaltungsvereinbarung wurde nach Konsultationen auch 
mit Akteur*innen aus Bildungsforschung und -praxis das besagte „Orientierungspapier 
zur Verwendung der Chancenbudgets an den Startchancen-Schulen“ verabschiedet, das 
entlang der Programmziele aufgeschlüsselt eine Vielzahl von konkreten Maßnahmen be-
nennt. Auf deren Umsetzung sollen zwei Drittel des Chancenbudgets entfallen, während 
ein Drittel den Schulen für weitere Vorhaben frei zur Verfügung gestellt wird (BMBF, 
2024b, S.  12). Anzumerken ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass der Maßnah-
menkatalog so breit und allgemein gehalten ist, dass sich in der praktischen Umsetzung 
wahrscheinlich die meisten der von den Schulen intendierten Maßnahmen schon in des-
sen Rahmen umsetzen lassen.

Auch steuerungspolitisch wurde mit dem Maßnahmenkatalog ein Kompromiss zwischen 
den Gestaltungsinteressen des Bundes auf der einen und der Kulturhoheit der Länder 
auf der anderen Seite gefunden. Anders als im Fall der Finanzierung von Säule I, die auf 
Grundlage des Art. 104c GG erfolgt, sind dem Bund im Hinblick auf die Ressourcensteue-
rung im Bereich des Chancenbudgets, zumal im gewählten Modus der Mittelverteilung, 
engere verfassungsrechtliche Grenzen gesetzt (vgl. Strähle et al., 2023, S.  8). Entspre-
chend bemängelte auch der ehemalige bildungs- und forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Thomas Jarzombek, dass die Übertragung 
von Umsatzsteuerpunkten dem Bund in rechtlicher Hinsicht jegliche Kontrolle über die 
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Programmsteuerung entziehe (CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, 2024). Über 
den im Vorfeld des Programmstarts ausgearbeiteten Maßnahmenkatalog, in dem über-
dies auch steuerungsbezogene Rahmenbedingungen formuliert wurden, konnte der Bund 
letztlich aber auch in der Säule II stärkere inhaltliche Impulse setzen und sich zumindest 
mittelbar Steuerungsmöglichkeiten sichern. Zugleich bleibt die Verfassungsmäßigkeit ge-
währleistet, insofern die Maßnahmen laut BLV maßgeblich auf „praktischen Erfahrungen 
aus den Ländern“ fußen (BMBF, 2024b, S. 12) und das Papier nicht primär die Schulen, 
sondern die Kultusministerien adressiert. In Bezug auf die Rechenschaftslegung verpflich-
ten sich die Länder im Gegenzug, „die Ressourcenzuweisung im Rahmen der Säule II für 
jedes Jahr und jede Startchancen-Schule transparent“ zu machen und bis September 
2029 einen „deskriptiven und bilanzierenden Bericht“ vorzulegen, „der einen Nachweis 
über die Mittelverwendung in den Ländern ab Programmstart“ beinhaltet (ebd., S. 12 f.). 

Inwieweit mit den Chancenbudgets am Ende ein effektiver und vor allem auch nachhaltig 
wirksamer Beitrag zur Schulentwicklung gerade an Schulen mit geringer Schulentwick-
lungskapazität geleistet werden kann, wird sicher auch davon abhängen, ob es gelingt, 
länderseitig Beratungs- und Unterstützungsstrukturen aufzubauen, die Schulen bei der 
Konzeption und Umsetzung ihrer Entwicklungsvorhaben systematisch und langfristig be-
gleiten können. Wie die im Orientierungspapier niedergelegten „Rahmenbedingungen“ 
zeigen, besteht darüber nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch zwischen Bund und 
Ländern Konsens. Was hier vereinbart wurde, unterstreicht wiederum die wahrgenom-
mene Bedeutung des Handlungsfeldes als einer vierten Programmsäule: Die Länder sind 
aufgefordert, Vorkehrungen zu treffen, „die den Schulen dabei helfen, die Chancenbud-
gets zielgerichtet und ihrem spezifischen Entwicklungsprozess entsprechend einzuset-
zen“. Durch eine „Bündelung und Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen, Materialien 
und Angeboten […] sollen die Qualität sowie die Einpassung in länderseitige Strategien 
gesichert“ und diese zugleich weiterentwickelt werden. Zudem  – und hier kommt der 
über das Programm hinausgehende Entwicklungsanspruch besonders deutlich zum Aus-
druck – verpflichten sich die Länder, 

„eine kohärente, abgestimmte Gesamtarchitektur der Qualitätsentwicklung im Sinne 
der Programmziele sicherzustellen, die alle systemischen Akteure einschließt und eine 
zielgerichtete Koordinierung ihrer Aktivitäten ermöglicht“ (BMBF, 2024a, S. 2).

3.3.3	 Säule III – „Personal für multiprofessionelle Teams“

Die dritte Programmsäule sieht eine personelle Stärkung der Startchancen-Schulen vor 
und zielt insbesondere darauf, 

„die individuelle Beratung und Unterstützung der Lernenden zu fördern  – auch zur 
Beruflichen Orientierung –, eine lernförderliche Elternarbeit zu unterstützen, die Ent-
wicklung einer positiven, diversitäts- und ungleichheitssensiblen Schulkultur zu beglei-
ten und Betroffene bei der Inanspruchnahme staatlicher Leistungen zu unterstützen“ 
(BMBF, 2024b, S. 14). 
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Die Finanzierung erfolgt analog zu Säule II durch eine Erhöhung des Länderanteils an den 
Umsatzsteuerpunkten. Auch der Umfang der finanziellen Unterstützung ist mit jährlich 
300 Mio. Euro deckungsgleich.

Lag der Fokus im Koalitionsvertrag und in den ersten Eckpunkten des BMBF noch aus-
schließlich auf dem Bereich Schulsozialarbeit, haben ihn Bund und Länder im Zuge der 
Beratungen um andere Professionen erweitert und stellen nunmehr auf die Stärkung 
multiprofessioneller Teams an den Startchancen-Schulen ab: „Neben Sozialpädagogin-
nen und Sozialpädagogen, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern sollen vor 
allem auch pädagogische Fachkräfte anderer Disziplinen ihre Stärken und Expertise ein-
bringen können“ (BMBF, 2024b, S. 14). Dies steht in Einklang mit langjährigen Forderun-
gen aus Wissenschaft und Schulpraxis, die insbesondere auch in Zusammenhang mit der 
Umsetzung von Inklusion aufgekommen sind. Gerade an Schulen mit einem hohen An-
teil sozioökonomisch benachteiligter Schüler*innen seien neben den Lehrkräften ande-
re Professionen erforderlich, damit Bildungs-, Erziehungs- und Sozialarbeit konsequent 
ineinandergreifen können (Steinl et al., 2024, S. 3; Strähle et al., 2023, S. 3, 11, 16). 

So unstrittig und wichtig das mit Säule III verfolgte Anliegen ist, sind angesichts des aku-
ten Fachkräftemangels in nahezu allen pädagogischen Berufsfeldern Zweifel angebracht, 
dass in den kommenden Jahren im großen Stil Personal für das SCP rekrutiert werden 
kann. So zeigt eine aktuelle Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft, dass gerade Er-
zieher*innen, Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen gegenwärtig zu den Berufs-
gattungen mit der größten Fachkräftelücke zählen (Burstedde, 2023, S.  59). Im Bereich 
der Sozialarbeit etwa konnten bereits im Jahr 2021/22 bundesweit 20.600 offene Stellen 
nicht mit entsprechend qualifiziertem Personal besetzt werden (Hickmann & Koneberg, 
2022, S. 1). Ferner ist belegt, dass gerade Schulen in schwieriger sozialer Lage besonders 
mit Personalgewinnungsproblemen zu kämpfen haben und offene Stellen mitunter über 
Jahre nicht besetzen können (Robert Bosch Stiftung, 2023, S. 7). Dies mag in Bezug auf 
Sozialarbeiter*innen angesichts ihres professionellen Profils nicht in gleicher Weise gel-
ten. Wohl aber ist zu befürchten, dass andere mit der Säule III prinzipiell angesprochenen 
Professionen sozial belastete Schulen eher meiden, vor allem dann, wenn sie angesichts 
einer insgesamt großen Personalnachfrage im Bildungsbereich andere Optionen haben. 
Gerade im Hinblick auf die bedarfsgerechte Verteilung von Sozialarbeiter*innen besteht 
darüber hinaus die Herausforderung, dass an einer Vielzahl von Schulen, die in das Raster 
des SCP fallen, bereits Sozialarbeiter*innen tätig sind, die über europäische Mittel (ESF), 
Landesmittel oder kommunale Stellen finanziert und administriert werden. Ein zentraler 
Überblick, an welcher Schule wie viele Sozialarbeiter*innen arbeiten, existiert unseres 
Wissens bis heute nicht (vgl. Speck in diesem Heft). Mangels geeigneter Informations-
grundlagen wird man Stellen mithin womöglich auch Schulen zuweisen, an denen zumin-
dest ein Teil des Bedarfs bereits gedeckt ist. Im ungünstigen Fall könnten andere Instan-
zen versucht sein, ihr Engagement zurückzufahren, wenn nunmehr Bundesmittel fließen 
(Edelstein & Helbig, 2023, S. 19).

Wie Befunde von Helbig et al. (2022) in Bezug auf die Corona-Aufholprogramme nahe-
legen, werden die Rekrutierungschancen der Schulen schließlich in erheblichem Maße 
auch von der Attraktivität der Arbeitsbedingungen abhängen, die im Rahmen des SCP 
geboten werden können. Insbesondere langfristige Anstellungsperspektiven, aber auch 
z. B. Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung sind in diesem Zusammenhang relevant. 
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Wie die Länder die über Säule III finanzierten Beschäftigungsverhältnisse konkret ausge-
stalten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Die zehnjährige Programmlaufzeit stimmt 
aber optimistisch, dass längerfristige und entsprechend attraktive Beschäftigungsperspek-
tiven geschaffen werden können. Insgesamt wird es für eine erfolgreiche bedarfsgerechte 
Ressourcensteuerung in der Säule III aber einmal mehr darauf ankommen, dass Länder 
und Kommunen die Schulen mit der Umsetzung nicht allein lassen, sondern durch perso-
nalpolitische Maßnahmen und geeignete Unterstützungsangebote selbst aktiv dazu bei-
tragen, dass die Programmschulen das ihnen zugedachte Personal tatsächlich gewinnen 
können. 

3.4	 Programmvolumen und Mittelverteilung 

Jenseits der inhaltlichen Ausgestaltung des Startchancen-Programms sind vor allem 
Höhe und Verteilung der Programmmittel Gegenstand intensiver politischer und wissen-
schaftlicher Diskussionen gewesen. So forderte beispielsweise die ehemalige SPD-Vorsit-
zende Saskia Esken eine Verfünffachung des Programmvolumens von zwei auf zehn Mil-
liarden  Euro pro Jahr (DER SPIEGEL, 2024). Auch seitens der Wissenschaft wurde auf 
Grundlage empirischer Bedarfsanalysen in diese Richtung argumentiert. So zeigt etwa 
Horst Weishaupt im Rahmen des „Expert:innenforums Startchancen“ (vgl. Strähle et al., 
2023) auf Basis von Daten des IQB-Bildungstrends (2016), dass im Grundschulbereich gut 
ein Drittel der Schulklassen einen hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund 
oder einem niedrigen sozioökonomischen Status aufweist und in diesem Drittel 80 Pro-
zent der Klassen verortet seien, in denen ein substanzieller Anteil der Schüler*innen-
schaft die Mindeststandards verfehlt. Insbesondere in der Personalsäule sei das Förder-
volumen, gemessen an den bestehenden Bedarfen, deutlich zu gering. Auf Basis seiner 
Analysen veranschlagt Weishaupt für Schulen in sozial benachteiligter Lage ab 2024 einen 
Investitionsbedarf von mindestens 4,6  Mrd.  Euro, um den zusätzlichen Personalbedarf 
von ungefähr einem Viertel der Grundausstattung zu decken (Strähle et al., 2023, S. 4). 
Auch im Bereich des Schulbaus sieht er weit größere Investitionsbedarfe und liegt damit 
auf einer Linie mit Dumont et al. (2022, S. 4), die angesichts eines infrastrukturellen In-
vestitionsbedarfs von 45 Mrd. Euro ein deutlich finanzstärkeres Sonderprogramm für not-
wendig erachten. Auf der anderen Seite ist selbstverständlich zu konstatieren, dass das 
SCP mit seinem Gesamtvolumen von 20 Mrd. Euro über zehn Jahre eine beachtliche In-
vestition darstellt, allen voran in Zeiten von Austerität und weitreichenden Etatkürzungen 
in fast allen Ressorts. 

Mögen die Argumente für ein größeres Finanzierungsvolumen in der Sache noch so über-
zeugend sein, ist am Ende doch unverkennbar, dass sich dieses notwendig an den poli-
tischen und fiskalischen Möglichkeiten ausrichten muss. Um dennoch größtmögliche Ef-
fekte zu erzielen, ist dann freilich eine konsequent bedarfsgerechte Ressourcenallokation 
umso wichtiger. Entsprechend großen Raum hat in den Beratungen und Verhandlungen 
rund um das Startchancen-Programm die Frage eingenommen, wie die Programmmittel 
vom Bund auf die einzelnen Länder und innerhalb der Länder auf die einzelnen Schulen 
verteilt werden sollten (vgl. z. B. Deutscher Bundestag, 2024, Plenarprotokoll zur 163. Sit-
zung, S.  20853  f.; Steinl et al., 2024, S.  3 ff.). Ausgangspunkt dieser Diskussion war der 
sogenannte Königsteiner Schlüssel, der in Bund-Länder-Programmen wie beispielsweise 
dem Digitalpakt oder dem Ganztagsschulprogramm bis zuletzt als Instrument zur Vertei-
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lung von Finanzmitteln vom Bund auf die Länder verwendet wurde. Insofern er sich ein-
zig am Steueraufkommen und der Einwohner*innenzahl der Länder ausrichtet und kei-
nerlei bedarfsorientierte Kriterien einbezieht, ist mit Blick auf die Zielsetzung des SCP 
frühzeitig eine Abkehr von diesem Verteilungsschlüssel zugunsten einer sozialindizierten 
Mittelallokation gefordert worden (z. B. Fickermann, 2022; Strähle et al., 2022, S. 3). Ins-
besondere auf Seiten der Länder tat man sich damit jedoch schwer, was angesichts der 
durchaus erheblichen Mitteleinbußen, die ein konsequent sozialindiziertes Verfahren 
unweigerlich für einen Teil der Länder bedeutet, nicht überrascht. Entsprechend schlug 
die Länderseite im März 2023 zunächst vor, den Königsteiner Schlüssel beizubehalten, 
ergänzend dazu aber einen Solidarfonds einzurichten, in den jedes Land 5  Prozent der 
Bundesmittel einzahlen solle, die dann nach sozialen Kriterien umverteilt werden könn-
ten (Wiarda, 2023a). Erst der öffentliche Druck durch Wissenschaft und Medien und ein 
nachfolgendes BMBF-Eckpunktepapier, das erkennen ließ, dass eine irgendwie geartete 
sozialindizierte Verteilung für den Bund nicht verhandelbar sei, brachte größere Bewe-
gung in die Verhandlungen (Wiarda, 2023b).

Im Ergebnis steht ein Kompromiss: Bei der Verteilung der Bundesmittel kommt nun in der 
Tat ein Sozialindex zur Anwendung  – allerdings allein in der Säule I und mithin für nur 
knapp 40 Prozent der Programmmittel. Zwar haben sich Bund und Länder in den Säulen 
II und III ebenfalls vom Königsteiner Schlüssel verabschiedet. Jedoch kommt die Über-
tragung zusätzlicher Umsatzsteueranteile nach dem Finanzausgleichsgesetz, die nun als 
Verteilungsmechanismus in Anschlag gebracht wird, in ihrer Verteilungswirkung dem Kö-
nigsteiner Schlüssel sehr nahe (Steinl et al., 2024, S. 15). Dass in Bezug auf die Verteilung 
der Programmmittel im SCP ein „Paradigmenwechsel weg von der Gießkanne“ erreicht 
worden sei, wie Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger anlässlich der Einigung von 
Bund und Ländern über die Grundstrukturen des Programms verkündete (Stark-Watzin-
ger, 2024), ist vor diesem Hintergrund also zu relativieren: Trotz der veränderten Zuwei-
sungsverfahren ist die Größenordnung der Umverteilungseffekte gegenüber dem König-
steiner Schlüssel eher gering. Eine Übersicht der prozentualen Mittelverteilung, die sich 
aus den getroffenen Vereinbarungen für die einzelnen Säulen und das Startchancen-Pro-
gramm insgesamt sowie auch im Vergleich zu anderen hier angesprochenen Verteilungs-
schlüsseln ergibt, ist Tabelle 2 (S. 30) zu entnehmen.

Auch der sozialindizierte Verteilungsschlüssel, der für die erste Programmsäule konstru-
iert wurde, hat indes ob seiner faktisch relativ geringen und im einzelnen kontraintuiti-
ven Umverteilungswirkung Kritik auf sich gezogen. So attestierte Dagmar Ludwig von der 
CDU/CSU-Fraktion in der Bundestagdebatte zum Startchancen-Programm dem BMBF in 
Bezug auf den Sozialindex in Säule I einen „krassen Denkfehler“, da Berlin, das Land „mit 
der zweithöchsten Armutsquote“, im Vergleich zum Königsteiner Schlüssel 9  Mio.  Euro 
weniger erhalte, und Baden-Württemberg, für das eine Erhöhung der Fördermittel „nicht 
ganz so dringend notwendig“ sei, 16  Mio.  Euro mehr (Deutscher Bundestag, 2024, Ple-
narprotokoll zur 163.  Sitzung, S.  20861). Hervorzuheben ist hier allerdings, dass der in 
Säule I genutzte Sozialindex (basierend auf den Dimensionen Migrationshintergrund, Ar-
mutsgefährdung und negativem BIP; Gewichtung 40:40:20) auf ein vom BMBF in Auftrag 
gegebenes, wissenschaftliches Kurzgutachten zurückgeht. Inwieweit in dessen Konstruk-
tion bereits Erwägungen bezüglich der politischen Konsensfähigkeit der resultierenden 
Verteilung eingeflossen sind, ist eine offene Frage. Ein von Helbig (2023b) auf Grund-
lage einzig der SGB-II-Quoten von Kindern in den Grundschuleinzugsgebieten errechne-
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ter Verteilungsschlüssel macht jedenfalls deutlich, dass eine konsequent an der Prävalenz 
von Kinderarmut orientierte Verteilung der Bundesmittel zu viel stärkeren Umverteilungs-
effekten geführt hätte. Nach einem solchen Verteilungsschlüssel würden insbesondere 
NRW, Bremen und Berlin einen erheblich größeren Anteil der Mittel erhalten  – zu Un-
gunsten vor allem von Baden-Württemberg und Bayern. Das politische Konfliktpotenzial 
einer solchen Verteilung ist evident. 

Tab. 2:	 Relative Mittelverteilung über die Länder nach verschiedenen Verteilungsschlüsseln (in 
Prozent) 

BW BY BE BB HB HH HE MV

SCP 13,42 14,65 4,66 2,72 0,98 2,20 8,01 1,77

Index SI 13,46 12,75 4,96 2,21 1,23 2,13 8,69 1,52

USS SII/III 13,36 15,86 4,43 3,05 0,81 2,23 7,58 1,94

KSS 13,04 15,56 5,19 3,03 0,95 2,60 7,44 1,98

SGB II 2,55 1,7 9,3 2,9 2,85 3,6 6,9 1,5

NI NW RP SL SN ST SH TH

SCP 9,79 23,02 5,04 1,19 4,43 2,41 3,38 2,35

Index SI 10,01 25,44 5,20 1,21 3,78 2,15 3,18 2,09

USS SII/III 9,65 21,50 4,94 1,18 4,85 2,60 3,50 2,52

KSS 9,40 21,08 4,82 1,20 4,98 2,70 3,41 2,63

SGB II 11,5 37,05 3,7 1,75 3,75 3,9 4,1 2,95

Anm.:	 SCP = Startchancen-Programm insgesamt; Index SI = Sozialindex im Bereich der Säule I; 
USS = Umsatzsteuerschlüssel; KSS = Königsteiner-Schlüssel; SGB II = Kinder in Haushalten 
im SGB II-Leistungsbezug in den Grundschuleinzugsgebieten; kursiv: im Programm vor-
gesehene Mittelverteilung.

Quelle:	 SCP, USS, Index SI, KSS: Interne Kalkulationstabelle des BMBF; SGB II: Helbig (2023b).

Gerechtfertigter erscheint die Rede von einem Paradigmenwechsel allerdings im Hinblick 
auf die Verabredungen, die zwischen Bund und Ländern zur landesinternen Verteilung 
der Mittel getroffen wurden. Denn bei der Auswahl ihrer Programmschulen müssen sich 
die Länder nun ihrerseits strikt nach einem Sozialindex richten. Zwar bleibt es den einzel-
nen Ländern überlassen, entsprechend der jeweils gegebenen Datenlage einen geeigne-
ten Index zu entwickeln. Als Mindestanforderung hierfür ist jedoch die Berücksichtigung 
der Dimensionen Armut und Migration vorgegeben, für die die Wissenschaft „eine hohe 
Korrelation […] mit Bildungsteilhabe und Bildungserfolg“ ausweise (BMBF, 2024b, S.  8; 
vgl. auch Fickermann, 2022, S.  442). In der Folge waren nun sämtliche Länder, die bis-
lang nicht über einen geeigneten Sozialindex verfügten, in der Pflicht, vor Programmstart 
entsprechende Sozialkriterien zu entwickeln und darüber Einvernehmen mit dem Len-
kungskreis herzustellen. Dieser Verpflichtung sind die Länder inzwischen nachgekommen. 
In Bezug auf die Dimension Armut dominieren als Indikatoren die SGB-II-Quote und die 
Quote lernmittelbefreiter Schüler*innen, in der Dimension Migration vor allem die An-
teile der Schüler*innen mit nicht-deutscher Familiensprache bzw. mit Migrationshinter-
grund. Dabei haben alle Länder mindestens einen, häufig aber auch mehrere zusätzliche 
Indikatoren einbezogen, darunter insbesondere den Anteil sonderpädagogisch förderbe-
dürftiger Schüler*innen und Ergebnisse von Lernstandserhebungen (Wübben Stiftung Bil-
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dung, 2024a). Gemessen an bisherigen Praktiken der Ressourcenzuweisung bedeutet dies 
in Sachen bedarfsgerechte Ressourcensteuerung in jedem Fall einen bedeutenden Schritt 
weg von der sprichwörtlichen Gießkanne. Ob damit tatsächlich ein Paradigmenwechsel 
eingeleitet ist oder es sich am Ende vielleicht doch nur um eine programmspezifische In-
novation handelt, wird allerdings erst die Ausgestaltung zukünftiger Fördervorhaben bzw. 
die zukünftige Ressourcensteuerungspraxis in den Ländern zeigen.

4	 Fazit und Ausblick

Das Startchancen-Programm ist ein politischer Kompromiss und dennoch ist es ein be-
achtliches Programm, in dem ohne Zweifel große Potenziale für die Schulentwicklung 
der Programmschulen liegen. Die Voraussetzungen für die Programmkonzeption waren 
günstig. Aufgrund der langjährigen Erfahrungen mit strukturähnlichen Landesprogram-
men sowie auch der seit 2021 laufenden Bund-Länder-Initiative „Schule macht stark“ 
(SchuMas, BMBF  & KMK, 2019) konnten in die Ausgestaltung des SCP viele praxisge-
sättigte Erkenntnisse einfließen, die den Ländern auch bei der Konzeption ihrer landes-
eigenen Programmstrukturen und der Umsetzung zugutekommen dürften. Auch hat es 
selten ein Bildungsprogramm gegeben, für dessen Entwicklung so stark auf den Sach-
verstand einschlägiger Expert*innen aus Wissenschaft, Schulpraxis und Bildungsadminis-
tration gesetzt worden ist. All dies hat erkennbar dazu beigetragen, dass ein ehrgeiziges 
und in vielen Punkten konzeptionell gut durchdachtes Programm entstanden ist, das zu-
dem über die gesamte Laufzeit hinweg in ambitionierter Weise wissenschaftlich begleitet 
wird. Dabei besteht ein genuines Novum gegenüber früheren Programmen insbesondere 
auch darin, dass ein eigenständiges – vom Forschungsverbund der wissenschaftlichen Be-
gleitung organisatorisch wie personell unabhängiges  – Forschungskonsortium mit einer 
kausalanalytisch ausgerichteten Wirkungsevaluation des Programms betraut wurde. Dies 
steht in Einklang mit dem Umstand, dass mit der angestrebten Halbierung der Zahl der 
Schüler*innen, die die Mindeststandards in Mathematik und Deutsch verfehlen, eine kla-
re quantitative Zielmarke definiert wurde, an deren Erreichung sich der Erfolg des SCP 
wird messen lassen (müssen). Auch dies ist gegenüber bisherigen Programmen eine be-
deutende Neuerung. 

Die mitunter zähen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern und das, was im Ergeb-
nis dieser Verhandlungen und der darin zu überbrückenden Interessengegensätze als Pro-
grammarchitektur letztlich aufgesetzt worden ist, lässt aber deutlich auch die Spannungs-
felder und Grenzen erkennen, in denen Schulpolitik im Bestreben um eine konsequenter 
bedarfsorientierte Ressourcensteuerung agiert. Denn bei aller inhaltlichen Expertise, die 
in die Konzeption des SCP eingeflossen ist, ist die Programmarchitektur in einigen, aber 
eben durchaus wesentlichen Punkten doch unverkennbar das Ergebnis politischer Kom-
promissfindung. Das liegt in der Natur der Sache, hat aber auch Implikationen, die der 
zentralen Zielsetzung des SCP, da anzusetzen, wo die sozialen Bedarfslagen am größten 
sind, zuwiderlaufen. Umso mehr wird der Erfolg des Programms entscheidend davon ab-
hängen, dass wirksame Unterstützungssysteme für die Programmschulen aufgebaut wer-
den und in diesem Zuge vor allem auch insgesamt mehr Kohärenz in die Steuerung der 
Schul(system)entwicklung kommt. Wenn das gelingt, könnte das SCP ein bedeutender 
Hebel für die Qualitätsentwicklung (nicht nur) an Schulen in sozial benachteiligten Lagen 



Jakob Geweke & Benjamin Edelstein

32   DDS, 20. Beiheft (2025) ﻿

werden und dazu beitragen, den lang geforderten Abbau sozialer Disparitäten endlich 
substanziell voranzubringen.

Literatur und Internetquellen

Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung. (2024). Bildung in Deutschland 2024. Ein indikato-
rengestützter Bericht mit einer Analyse zu beruflicher Bildung. wbv Publikation. https://doi.
org/10.3278/6001820iw

Barrett, P. S., Zhang, Y., Davies, F., & Barrett, L. (2015). The impact of classroom design on pupils’ 
learning: Final results of a holistic, multi-level analysis. Building and Environment, 89, 118–
133. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.013

BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung). (2023). Eckpunkte zum Startchancen-Pro-
gramm. Ergebnis der gemeinsamen Verhandlungsgruppe des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung und der Länder vom 20.09.2023. https://www.bmbf.de/SharedDocs/
Downloads/de/2023/230921-eckpunktepapier-startchancenprogramm.pdf?__blob=publica-
tionFile&v=2

BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung). (2024a). BLV-Anlage 3. Startchancen-Pro-
gramm. Orientierungspapier zur Verwendung der Chancenbudgets an den Startchancen-
Schulen (Säule II). https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2024/orientierungspa-
pier-chancenbudget-scp.pdf?__blob=publicationFile&v=3

BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung). (2024b). Vereinbarung zwischen Bund und 
Ländern zur Umsetzung des Startchancen-Programms für die Jahre 2024 bis 2034. https://
www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2024/blv-startchancen.pdf?__blob=publicationFi-
le&v=3

BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung). (2024c). Verwaltungsvereinbarung über die 
Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104c des Grundgeset-
zes zur Umsetzung der Säule I des Startchancen-Programms (Investitionsprogramm Startchan-
cen). https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2024/vv-startchancen.pdf?__blob=pu 
blicationFile&v=6

BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung). (2024d). Startchancen-Programm. 2.125 
Schulen sind zum 1. August Startchancen-Schulen. Pressemitteilung vom 04.06.2024. https://
www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/de/2024/06/startchancen-programm-schu-
len.html 

BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) & Kultusministerkonferenz (KMK). (2019). 
Vereinbarung zu Schule macht stark, Gemeinsame Initiative von Bund und Ländern zur Un-
terstützung von Schulen in sozial schwierigen Lagen. https://www.bmbf.de/SharedDocs/
Downloads/files/schule-macht-stark_bund-laender-vereinbarung.pdf?__blob=publicationFi-
le&v=3

Brand, S., & Salzgeber, J. (2022). Kosten steigen schneller als die Investitionen. Bedarfe für Schu-
len weiter hoch. KfW. https://www.kfw.de/PDF/DownloadCenter/Konzernthemen/Research/
PDFDokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2022/Fokus-Nr.-401-September-2022-Update-
Schulen.pdf

Braun, L., & Pfänder, H. (2022). Unterstützung von Schulen in herausfordernden Lagen. Eine ver-
gleichende Darstellung aktueller Programme. impaktmagazin  – Impulse und Beiträge aus 
der Wübben Stiftung zur Bildung, 5–16. https://www.wuebben-stiftung-bildung.org/wp-
content/uploads/2022/09/WS_impaktmagazin_ProgrammeStrukturenfuerSchulenimBrenn-
punkt.pdf

Braun, L., & Pfänder, H. (2023). Unterhalb der Mindeststandards. Zum Grundrecht auf Bildung an 
Grundschulen im Brennpunkt. impaktlab impulse, (4), 3–9. https://www.wuebben-stiftung-
bildung.org/impaktlab-impulse-nr-4-unterhalb-der-mindeststandards/



Das Startchancen-Programm von Bund und Ländern

33DDS, 20. Beiheft (2025)﻿

Burstedde, A. (2023). Die IW-Arbeitsmarktfortschreibung. Wo stehen Beschäftigung und Fachkräf-
temangel in den 1.300 Berufsgattungen in fünf Jahren? Institut der Deutschen Wirtschaft. 
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/alexander-burstedde-in-welchen-berufen-
bis-2026-die-meisten-fachkraefte-fehlen.html

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. (2024). Startchancen-Programm mit verspätetem 
Start und verpassten Chancen. Pressemitteilung vom 02.02.2024. https://www.cducsu.de/
presse/pressemitteilungen/startchancen-programm-mit-verspaetetem-start-und-verpassten-
chancen

DER SPIEGEL. (2024, 2.  Februar). Startchancen-Programm für Brennpunktschulen: Saskia Esken 
verlangt das Fünffache an Geld. https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/startchancen-
programm-fuer-brennpunktschulen-saskia-esken-verlangt-fuenfmal-mehr-geld-a-0f855d22-
3ec4-41fa-b439-c7e6e09d6065 

Deutscher Bundestag. (2024). Plenardebatte aus der 163.  Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 11. April 2024. Gute Startchancen für mehr Bildungsgerechtigkeit. 20. Wahlperiode, Ple-
narprotokoll 20/163. https://dserver.bundestag.de/btp/20/20163.pdf

Dumont, H., Diedrich, M., Jungkamp, B., Bremm, N., Hanschmann, F., Hebborn, K., Heinrich, M., 
Lengwenus, B., von Behr, M., & von Ilsemann, C. (2022). Ein guter Start für Teilhabe. Emp-
fehlungen zur Ausgestaltung des Startchancen-Programms. FES impuls. Friedrich-Ebert-Stif-
tung. https://www.fes.de/themenportal-bildung-arbeit-digitalisierung/artikelseite/fes-im-
puls-ein-guter-start-fuer-teilhabe

Edelstein, B., & Helbig, M. (2023). Überfällig, aber nicht gut genug durchdacht. Ein Kommentar 
zum Startchancen-Programm von Bund und Ländern. Die Schule für alle  – GGG Magazin, 
2023/2, 17–20. GGG (Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule, Verband für Schulen des 
gemeinsamen Lernens e. V.). https://ggg-web.de/diskurs/publikationen/ueberregional/ggg-
zeitschrift/2074-die-schule-fuer-alle-2023-2

Fickermann, D. (2022). Eckpunkte für das von der Regierungskoalition geplante Programm Start-
chancen. DDS – Die Deutsche Schule, 114 (4), 433–446. https://doi.org/10.31244/dds.2022. 
04.11 

Helbig, M. (2023a). Die Kluft zwischen Gymnasien und nicht gymnasialen Schulformen. Warum 
wir eine neue Schulstrukturdebatte brauchen. DDS – Die Deutsche Schule, 115 (4), 333–344. 
https://doi.org/10.31244/dds.2023.04.04

Helbig, M. (2023b). Eine „faire“ Verteilung der Mittel aus dem Startchancenprogramm erfordert 
eine ungleiche Verteilung auf die Bundesländer. Eine Abschätzung der Mittelbedarfe für die 
deutschen Grundschulen anhand der Armutsquoten in den Sozialräumen. WZB Discussion 
Paper P 2023–001. https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2023/p23-001.pdf 

Helbig, M., Edelstein, B., Fickermann, D., & Zink, C. (2022). Aufholen nach Corona? Maßnahmen 
der Länder im Kontext des Aktionsprogramms von Bund und Ländern (DDS – Die Deutsche 
Schule, 19. Beiheft). Waxmann. https://doi.org/10.31244/9783830996033 

Hickmann, H., & Koneberg, F. (2022). Die Berufe mit den aktuell größten Fachkräftelücken. IW-Kurz-
bericht 67/2022. Institut der deutschen Wirtschaft (IW). https://www.iwkoeln.de/studien/he-
len-hickmann-filiz-koneberg-die-berufe-mit-den-aktuell-groessten-fachkraefteluecken.html

Klasen, M.,  & König, F. (2024). Startchancen-Programm. Von der Idee bis zur Umsetzung: Eine 
Chronik. SCHUB – Das Online-Magazin für Schulen im Brennpunkt. https://www.schub-ma-
gazin.org/15_startchancen_chronik_2024/

Klein, E. D., & Bremm, N. (Hrsg.). (2020). Unterstützung – Kooperation – Kontrolle. Zum Verhält-
nis von Schulaufsicht und Schulleitung in der Schulentwicklung. Springer VS.

Klemm, K. (2016). Soziale Herkunft und Bildung im Spiegel neuerer Studien. In B. Jungkamp & M. 
John-Ohnesorg (Hrsg.), Soziale Herkunft und Bildungserfolg (S. 17–25). Brandt.

Koalitionsvertrag 2021–2025 (Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN & Freie Demokratische Partei (FDP)). (2021). Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für 



Jakob Geweke & Benjamin Edelstein

34   DDS, 20. Beiheft (2025) ﻿

Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021–2025. https://www.spd.
de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf

Koltermann, S., & Kretzschmar, F. (2023). Pädagogische Architektur als Impulsgeber für Schulent-
wicklungsprozesse. Ein Unterstützungsangebot für die Gestaltung zukunftsfähiger Bildungs-
einrichtungen. DDS  – Die Deutsche Schule, 115 (4), 403–408. https://doi.org/10.31244/
dds.2023.04.10 

Kroworsch, S. (2021). Ohne ein inklusives Bildungssystem keine Chancengleichheit. Rechtliche Ver-
pflichtungen aus der UN-Behindertenrechtskonvention und Herausforderungen in der schul-
praktischen Umsetzung. DDS – Die Deutsche Schule, 113 (4), 381–395. https://doi.org/10.3 
1244/dds.2021.04.02

Li, D., & Sullivan, W. C. (2016). Impact of views to school landscapes on recovery from stress and 
mental fatigue. Landscape and Urban Planning, 148, 149–158. https://doi.org/10.1016/j.land-
urbplan.2015.12.015 

Maag Merki, K. (2017). School Improvement Capacity als ein Forschungsfeld der Schulentwi-
cklungs- und Schuleffektivitätsforschung. Theoretische und methodische Herausforderungen. 
In U. Steffens, K. Maag Merki & H. Fend (Hrsg.), Schulgestaltung. Aktuelle Befunde und Per-
spektiven der Schulqualitäts- und Schulentwicklungsforschung. Grundlagen der Qualität von 
Schule 2 (S. 269–286). Springer VS.

Marx, A.,  & Maaz, K. (2023). Wie lassen sich Bildungsungleichheiten effektiv verringern? Ein For-
schungsüberblick zu Schulentwicklung in herausfordernden Lagen. DDS – Die Deutsche Schu-
le, 115 (3), 189–200. https://doi.org/10.31244/dds.2023.03.02

Ridderbusch, J. (2019). Deutschland auf dem Weg zum zweigliedrigen Schulsystem. Transfer- und 
Lernprozesse in der Bildungspolitik. Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25710-1 

Rittelmeyer, C. (2004). Schularchitektur. Wie Schulbauten auf Schüler wirken. In U. Rother, S. Ap-
pel, H. Ludwig & G. Rutz (Hrsg.), Investitionen in die Zukunft (S. 23–33). Wochenschau-Ver-
lag. https://doi.org/10.25656/01:2655 

Robert Bosch Stiftung. (2023). Repräsentative Umfrage: Deutschlands Schulen leiden unter Fach-
kräftemangel. https://www.bosch-stiftung.de/de/magazin/fachkraeftemangel-an-schulen

Rohde, D.,  & Wrase, M. (2022). Die Umsetzung des DigitalPakts Schule. Perspektiven der schu-
lischen Praxis auf zentrale Steuerungsfragen und -herausforderungen. Stiftung Universität 
Hildesheim. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/267785/1/Full-text-report-Rohde-
et-al-Die-Umsetzung-des-DigitalPakts.pdf

Schleper, H. (2024). Startchancen: Warum das 20-Milliarden-Euro-Programm viel kleiner ausfällt. 
Table.Briefing vom 23.08.2024. 

Sendzik, N., Edelstein, B., Hermstein, B.,  & Racherbäumer, K. (2023). Editorial zum Schwerpunkt-
thema: Was kann die Einzelschule gegen Bildungsungleichheit ausrichten? Eine kritische Aus-
einandersetzung mit Prämissen, Ansätzen und Praktiken der Schulentwicklung(sforschung). 
DDS – Die Deutsche Schule, 115 (3), 177–188. https://doi.org/10.31244/dds.2023.03.01 

Stanat, P., Schipolowski, S., Schneider, R., Sachse, K. A., Weirich, S., & Henschel, S. (Hrsg.). (2022). 
IQB-Bildungstrend 2021. Kompetenzen in den Fächern Deutsch und Mathematik am Ende der 
4.  Jahrgangsstufe im dritten Ländervergleich. Waxmann. https://doi.org/10.31244/978383 
0996064 

Stanat, P., Schipolowski, S., Schneider, Weirich, S., Henschel, S. R.,  & Sachse, K. A. (Hrsg.). (2023). 
IQB-Bildungstrend 2022. Kompetenzen in den Fächern Deutsch und Mathematik am Ende der 
9. Jahrgangsstufe im dritten Ländervergleich. Waxmann. https://doi.org/10.31244/9783830 
996064 

Stark-Watzinger, B. (2024). Startchancen-Programm. Bund und Länder einigen sich auf Eckpunkte. 
Pressemitteilung vom 02.02.2024. https://www.stark-watzinger.de/zustimmung?dest=%2F 
startchancen-programm-bund-und-laender-einigen-sich-auf-eckpunkte



Das Startchancen-Programm von Bund und Ländern

35DDS, 20. Beiheft (2025)﻿

Steinl, V., Wrase, M., Edelstein, B., Geweke, J.,  & Pohlmann, A. (2024). Dossier zum dritten Ex-
pert:innenforum Startchancen am 08.11.2023. https://www.bosch-stiftung.de/de/publikati-
on/dossier-zum-dritten-expertinnenforum-startchancen-exsta

Strähle, P., Wrase, M., Geweke, J., & Pohlmann, A. (2022). Dossier zum ersten Expert:innenforum 
Startchancen am 7.12.2022. https://doi.org/10.31244/dds.2023.04.09 

Strähle, P., Wrase, M., Geweke, J., & Pohlmann, A. (2023). Dossier zum zweiten Expert:innenfo-
rum Startchancen am 19.04.2023. https://doi.org/10.31244/dds.2023.04.09 

Webs, T.,  & Manitius. V. (Hrsg.). (2021). Unterstützungssysteme für Schulen. Konzepte, Befunde 
und Perspektiven. wbv.

Wiarda, J. M. (2023a). Startchancen: Länder einigen sich auf einen Kompromiss und feiern sich selbst. 
Blogbeitrag vom 17.03.2023. https://www.jmwiarda.de/https-www.jmwiarda.de-2023-03-17-sta 
rtchancen-laender-einigen-sich-auf-einen-kompromiss-und-feiern-sich-selbst

Wiarda, J. M. (2023b). Starkes Konzept, zwei große Haken. Blogbeitrag vom 04.05.2023. https://
www.jmwiarda.de/2023/05/04/starkes-konzept-zwei-gro%C3%9Fe-haken/

Wrase, M. (2024). Startchancen für Bildungsarmut!? Warum die Einbeziehung von Förderschu-
len in das Startchancen-Programm rechtlich und bildungswissenschaftlich problematisch ist. 
Blogbeitrag vom 19.06.2024. https://startchancen.blog.wzb.eu/2024/06/19/startchancen-
fuer-bildungsarmut-zwischenruf-zum-startchancen-programm-von-michael-wrase/

Wübben Stiftung Bildung. (2024a). Auswahlkriterien Startchancen-Schulen. Benachteiligungsdi-
mensionen Armut und Migration. impakt-lab vom 09.06.2024. https://www.wuebben-stif-
tung-bildung.org/wpcontent/uploads/2024/06/240610_Auswahlkriterien_SCP_Armut_Mig-
ration_final.pdf

Wübben Stiftung Bildung. (2024b). Umsetzung des Startchancen-Programms in den Ländern  – 
ein Überblick. https://www.wuebben-stiftung-bildung.org/programme/startchancen/laende-
ruebersicht/ 

Jakob Geweke, MSc., wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB) in der Forschungsgruppe „Recht und Steuerung im Kontext sozia-
ler Ungleichheiten“.�  
E-Mail: jakob.geweke@wzb.eu�  
Korrespondenzadresse: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Reichpietsch-
ufer 50, 10785 Berlin

Benjamin Edelstein, Dr., Koordinator des Governance-Zentrums im CHANCEN-Verbund am 
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation und Wissenschaft-
licher Mitarbeiter der Forschungsgruppe „Recht und Steuerung im Kontext sozialer Un-
gleichheiten“ am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)�  
E-Mail: benjamin.edelstein@wzb.eu�  
Korrespondenzadresse: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Reichpietsch-
ufer 50, 10785 Berlin

https://doi.org/10.31244/dds.2023.04.09


36   DDS, 20. Beiheft (2025) ﻿

Titel Kopfzeile

DDS – Die Deutsche Schule 
Beiheft 20, S. 36–42 

https://doi.org/10.31244/9783830999812.03 
CC BY-NC-ND 4.0 

Waxmann 2025

Marcel Helbig, Norbert Sendzik & Julia Hugo 

Ist es rechtlich ein Problem, wenn die eine Schule  
mehr Geld bekommt als eine andere?
Ein Interview mit dem Bildungs- und  
Sozialrechtler Michael Wrase

Zusammenfassung
Das Interview mit Michael Wrase beleuchtet juristische Fragen der Ressourcenverteilung 
im deutschen Schulsystem. Zentrale Themen sind die rechtlichen Grenzen und Möglich-
keiten, wenn bestimmte Schulen mehr finanzielle Mittel erhalten als andere. Neben der 
Frage, wer Rechte gegen den Staat geltend machen kann, wenn Mindeststandards von 
Bildung nicht erfüllt werden, wird das Potenzial von sozialrechtlichen Ansätzen für eine 
projektunabhängige bedarfsorientierte Ressourcensteuerung zum Abbau von sozialer Bil-
dungsungleichheit diskutiert. Das Interview für die DDS führten und redigierten Marcel 
Helbig, Norbert Sendzik und Julia Hugo.
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Is There a Legal Problem If One School Receives More Money Than 
Another?
An Interview with Michael Wrase, an Expert in Education and Social 
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Abstract
The interview with Michael Wrase sheds light on legal issues of resource allocation in 
the German school system. The central topics are the legal limits and possibilities when 
certain schools receive more financial resources than others. In addition to the question 
of who can claim rights against the state when minimum standards of education are not 
met, the potential of social law approaches for a project-independent, needs-based re-
source allocation to reduce social inequality in education is discussed. The interview for 
the DDS was conducted and edited by Marcel Helbig, Norbert Sendzik and Julia Hugo.
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DDS: Herr Wrase, steigen wir ganz allgemein ein: Wie ist es juristisch einzuschätzen, 
wenn einige Schulen mehr Ressourcen bekommen als andere? Sind dadurch nicht Gleich-
behandlungsgrundsätze verletzt?

Wrase: Zunächst einmal ist das eine Frage des Verwaltungsaufbaus. Im Grunde genom-
men sind Schulen nachgeordnete Behörden und nicht Träger individueller Rechte. Als sol-
che können sie sich nicht auf Gleichbehandlungsgrundsätze berufen. Rechte gegenüber 
dem Staat haben zunächst einmal Bürger*innen oder besondere Institutionen, wie z. B. 
Hochschulen. Obwohl diese ebenfalls zur öffentlichen Verwaltung gehören, haben sie ein 
besonderes grundgesetzliches Recht auf Wissenschaftsfreiheit, auf Hochschulautono-
mie, um eben die Freiheit der Wissenschaft zu gewährleisten. Dabei handelt es sich um 
eine besondere Ausnahme. Ansonsten sind Behörden nicht befähigt, sich auf individuelle 
Rechte oder den Gleichbehandlungsgrundsatz zu berufen. Exemplarisch hierfür steht ein 
Fall in Bremen: Eine Schulleitung wollte sich gegen die Einführung von Inklusion an einem 
Gymnasium zur Wehr setzen. Der Antrag ist als unzulässig eingestuft worden, weil Schu-
len, die auch zur Verwaltung gehören, nicht gegen den Staat klagen können. Anders sieht 
das bei den Kommunen aus, die aufgrund der kommunalen Selbstverwaltung eine verfas-
sungsrechtlich besondere Rechtsposition haben, laut der sie ausnahmsweise auch gegen 
den Staat klagen können. Abgesehen von diesen besonderen Fällen bei Kommunen oder 
Hochschulen kann die Verwaltung nicht gegen die Verwaltung klagen, also auch Schulen 
nicht gegen die Schulaufsicht oder das Land. 

DDS: Aber wie stellt sich die Situation mit Blick auf die Schüler*innen dar? Erhält eine 
Schule mehr Ressourcen, dann bekommt auch das einzelne Kind mehr Ressourcen im Ver-
gleich zu Kindern anderer Schulen. Damit ließe sich doch argumentieren, dass eine Un-
gleichbehandlung vorliegt. Könnten Eltern mit Kindern an Schulen, denen weniger Res-
sourcen zugewiesen wurden, mit Rekurs auf den Gleichbehandlungsgrundsatz klagen?

Wrase: Das ist ein wichtiger Punkt, weil das die einzige Möglichkeit ist, um hier juristisch 
ansetzen zu können. In diesem Fall liegt keine unmittelbare Ungleichbehandlung, son-
dern eine mittelbare Ungleichbehandlung vor. Mittelbar bedeutet hier ‚indirekt‘, da die 
Ungleichbehandlung, die in der unterschiedlichen Mittelverteilung an die Schulen liegt, 
erst über diesen Umweg, z. B. eine andere Klassenstärke oder zusätzliche Angebote, bei 
den Schüler*innen ankommt. Um diese nachzuweisen, muss zunächst eine Vergleichbar-
keit gegeben sein. Davon kann mit Blick auf unterschiedliche Bundesländer oder unter-
schiedliche Schulträger nach der Rechtsprechung nicht ausgegangen werden. Die Gerich-
te sagen dann: Ihr dürft nicht Bundesland A mit Bundesland B vergleichen, denn unsere 
Verfassung, das Grundgesetz selbst, macht ja diese Unterschiede. Ähnliches gilt für die 
Schulträger. Jetzt ließe sich aber für den gleichen Schulträger und die gleiche Stadt eine 
Vergleichbarkeit annehmen, die maßgeblich ist, wenn Schule A deutlich mehr als Schu-
le B erhält. Problematisch wird es dann, wenn sich zwischen diesen beiden Schulen z. B. 
nicht nur die Lehrressourcen, sondern auch die schulische Infrastruktur unterscheiden: 
Bei Schule A ist der Schulhof saniert; dafür hat Schule B bessere Schultoiletten, eine tolle 
Sporthalle, usw. Solche Ungleichheiten sind von Eltern und deren Kindern üblicherweise 
in Kauf zu nehmen. Alternativ steht es den Eltern und ihren Kindern frei, die Schule zu 
wechseln. Auch könnten Eltern dagegen ggf. mit dem Recht auf Bildung klagen. Das ist 
der Fall, wenn etwa an einer Schule die Mindeststandards von Bildung im Vergleich zu 
anderen Schulen aufgrund einer deutlichen Unterausstattung nicht eingehalten werden 
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können. Auch könnte hier unter Umständen die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte zur Zuweisung an Förderschulen angeführt werden. Die 
Voraussetzungen sind gegeben, wenn etwa auffällt, dass aus rassistischen Gründen be-
stimmte Schulen benachteiligt werden. Oder wenn man feststellt, dass an Schule A viel 
mehr Migrant*innen zu finden sind als an Schule B und Schule A zudem deutlich schlech-
ter ausgestattet ist, könnte man über die mittelbare Diskriminierung aufgrund der ethni-
schen Herkunft argumentieren.

DDS: Folgt aber umgekehrt nicht zwingend aus dem Recht auf Bildung, dass es an Schu-
len in sozial benachteiligter Lage eine bessere Mittelausstattung geben müsste?

Wrase: Vielleicht. Allerdings haben wir in unserer Verfassung kein ausdrückliches Förder-
gebot für sozial benachteiligte Menschen. In Art.  3 Abs.  2 des Grundgesetzes (GG) steht, 
dass der Staat die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter fördert. Ähnlich lautet Art. 3 
Abs. 3 Satz 2 GG für Behinderungen. Dies wird als Förderauftrag interpretiert, der allerdings 
ein abstrakter Auftrag ist: Konkret bedeutet das, der Staat muss irgendetwas tun, um die 
Gleichberechtigung der Geschlechter oder die gleiche Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen in der Gesellschaft zu realisieren, etwa durch die Förderung inklusiver Schulen. Doch 
was er genau tut, das ist dem Staat überlassen. Daher nennt man solche Regelungen auch 
allgemeine Förderaufträge oder Staatszielbestimmungen. Ziele werden bestimmt, doch kon-
krete Maßnahmen, wie eine bedarfsorientierte Mittelzuweisung, lassen sich nicht unmittel-
bar aus der Verfassung ableiten.

DDS: In den letzten Jahren haben viele Länder damit begonnen, jene Schulen stärker zu 
fördern, die eine ungünstige soziale Zusammensetzung oder viele Schüler*innen mit Mi-
grationshintergrund haben. Das wird dann entweder aus den Haushalten der Länder 
oder – wie jetzt beim Startchancen-Programm – aus den Haushalten von Bund und Län-
dern finanziert. Wir haben uns gefragt, ob es aus einer juristischen Perspektive noch an-
dere Möglichkeiten gibt, direkte Zahlungen an Schulen in benachteiligter Lage zu leisten. 
Bietet z. B. das Sozialrecht hier Ansatzpunkte?

Wrase: Ja, man kann das Sozialrecht wegen der engen Verbindung von Bildung und Sozial-
politik nutzen. Im Hinblick auf Integrations- und Inklusionshelfer*innen wird das schon ge-
macht. Das funktioniert jedoch nicht gut, weil diese individuell beantragt werden müssen 
und dann aber auch spezifisch für das jeweilige Kind zuständig sind. Gemäß einer vor ei-
nigen Jahren eingeführten Klausel aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) IX, laut der individuel-
le Ansprüche auch dann erfüllt sind, wenn Poollösungen geschaffen werden, können Schu-
len dazu übergehen, Inklusionshelfer*innen zu bündeln. Das bedeutet, dass sie gemeinsam 
mit einem freien Träger einen Pool an Integrationshelfer*innen an einer Schule vorhalten, 
um dann auch die Einzelrechte der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf abde-
cken zu können. Damit besteht auf Seiten der Kinder bzw. deren Eltern zwar kein Wahlrecht 
mehr bezüglich eines bestimmten Trägers oder Inklusionshelfers, aber die Integrationsleis-
tung wird an einer Schule angeboten und ist besser auf die institutionelle Situation vor Ort 
anpassbar. Das Sozialrecht hat sich also schon weiterentwickelt, was sich insgesamt größer 
denken und im Grunde genommen auf alle Bildungs- und Teilhabeleistungen übertragen lie-
ße. So ist es im Sozialrecht normalerweise so, dass entweder ein Anspruch auf Geldleistun-
gen oder auf Sach- beziehungsweise Dienstleistungen besteht, die wiederum unmittelbar 
geleistet werden. Ein Beispiel für dieses Prinzip kennt man aus dem Gesundheitsbereich: Die 
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Krankenkasse bzw. die Vereinigung der Krankenkassen hat mit den Ärzt*innen zusammen 
Verträge abgeschlossen. Wenn ich krank bin, dann gehe ich mit meiner Krankenversicherten-
karte zum Arzt oder zur Ärztin und erhalte die nötigen Gesundheitsleistungen. So ähnlich ist 
es auch im Teilhaberecht: Da habe ich z. B. einen Anspruch auf Unterstützung zur Lebensfüh-
rung und kann diese Leistung z. B. bei der Caritas oder einem anderen freien Träger einlö-
sen. In der Kinder- und Jugendhilfe kann man Erziehungshilfen in Anspruch nehmen, indem 
man etwa Tagesgruppen bei bestimmten Trägern nutzt, mit denen das Jugendamt Verträge 
abgeschlossen hat. Durch das sogenannte sozialrechtliche Dreiecksverhältnis zwischen Leis-
tungsberechtigten (z. B. Kinder), Leistungsverpflichteten (z. B. Jugendamt) und Leistungser-
bringenden (z. B. Träger) muss man für diese Leistungen nichts bezahlen. Dieses Prinzip ließe 
sich auf Schulen übertragen. So könnten etwa Nachhilfeangebote von Trägern der Jugend-
hilfe direkt bei Schulen angeboten werden. Diese Angebote könnten eng mit der jeweiligen 
Schulentwicklung verknüpft sein und dauerhaft vorgehalten werden. So könnten soziale Leis-
tungen, auf welche die Kinder einen Anspruch haben, als Infrastrukturleistung der Schule 
angeboten werden – im vorliegenden Beispiel die Lernförderung, aber auch die digitale Teil-
habe, kulturelle Teilhabe (ggf. in Kooperation mit Sport- und Musikvereinen) etc. Diese Leis-
tungen können dann wiederum z. B. direkt über die Träger abgerechnet werden, die Personal 
an den Schulen zur Verfügung stellen. So werden individuelle Sozialleistungen zu Infrastruk-
turleistungen, die eng mit der pädagogischen und sonstigen Arbeit der Schule verknüpft sind.

DDS: Kann so ein Dreiecksverhältnis an jeder Schule gelingen?

Wrase: Sinn macht dieses Modell besonders dann, wenn genügend Kinder mit Anspruch 
auf Bildungs- und Teilhabeleistungen eine Schule besuchen. Dazu haben wir für die Hein-
rich-Böll-Stiftung einmal ein Rechtsgutachten erstellt [Anmerkung DDS: vgl. Wrase & All-
mendinger, 2021]. In diesem Gutachten gehen wir von einer Größenordnung von 20 Pro-
zent Kindern in Bedarfsgemeinschaften aus. Dieses Modell hat mehrere Vorteile: Einmal 
lassen sich damit – im Unterschied zu Projektförderungen – dauerhafte Strukturen schaf-
fen, weil die Mittel direkt aus Bildungs- und Teilhabeleistungen stammen. Selbst das 
Startchancen-Programm ist auf zehn Jahre befristet. Zudem würden sich Diskussionen 
über die Mittelverteilung nach dem Königsteiner Schlüssel erübrigen, da es einen direk-
ten Finanzierungsstrom aus den Sozialbudgets an Schulen mit einer bestimmten Kinder-
armutsquote gäbe. Schließlich bräuchte man hierfür keine Zustimmung von allen Bundes-
ländern, sondern nur eine Mehrheit im Bundestag und Bundesrat.

DDS: Und die Finanzierung wäre dann über die Mittel des Bildungs- und Teilhabepakets 
bzw. über Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II gesichert?

Wrase: Ja. Da es sich um ein Bundesgesetz handelt, könnte der Bund das Modell direkt 
finanzieren. Das juristische Gutachten von Joachim Wieland kommt zu dem Schluss, dass 
man diesen Weg vergleichbar zum BaFöG gehen kann, da es zu 100 Prozent vom Bund 
bezahlt wird [Anmerkung der DDS: vgl. Wieland, 2023]. Es ließe sich auch anteilig reali-
sieren, wie man es etwa von Wohngeldleistungen kennt, die zurzeit zu jeweils 50 Prozent 
von Bund und Ländern getragen werden.

DDS: Müsste der Bund hierfür zusätzliche Gelder freigeben oder ist eine Finanzierung aus 
dem bestehenden Budget aus dem Rechtskreis des SGB  II denkbar, das ohnehin häufig 
nicht abgerufen wird?
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Wrase: Das hängt natürlich vom Umfang ab. Holger Bonin veranschlagt in seiner Kalku-
lation des Modells für ganz Deutschland ca. 1,2 bis 2,4 Milliarden Euro Kosten pro Jahr 
zusätzlich [Anmerkung DDS: vgl. Bonin, 2021]. Das ist das Zwei- bis Dreifache der bisheri-
gen Bildungs- und Teilhabeleistungen. Ökonomisch gesehen ist es wahnsinnig schwer, ein 
solches Modell realistisch abzubilden. Bei der genannten Berechnung wurden auch Mittel 
zur digitalen Teilhabe, also digitale Endgeräte, mit einberechnet. Nimmt man diese wie-
der raus, wird es günstiger. 

DDS: Ergeben sich für Schulen in diesem Modell mehr Aufgaben, etwa durch die Abrech-
nung von Leistungen?

Wrase: Wie bei jedem kurz- oder mittelfristig angelegten Projekt würde es in gewis-
sem Umfang zu bürokratischem Mehraufwand kommen. Wahrscheinlich bräuchte man 
ein größeres Budget für Verwaltungsfachkräfte. Aber das ist im jetzigen System ohne-
hin schon nötig – vor allem für Schulen, die an vielen Programmen teilnehmen. Denkbar 
wäre eine Verankerung solcher Modelle bei der Schulaufsicht, die dann für eine bestimm-
te Anzahl von Schulen zuständig ist und hierfür Personal zur Verfügung gestellt bekommt. 

DDS: Würden dann aber auch Schüler*innen an sozial benachteiligten Schulen davon pro-
fitieren, die eigentlich nicht nach dem SGB II anspruchsberechtigt wären?

Wrase: Wenn man aus den Mitteln, die sonst für Einzelförderung zur Verfügung stehen, an 
einer Schule zwei oder drei Dauerstellen für Lernförderung schafft, dann könnten an den von 
diesen verantworteten zusätzlichen Lerngruppen auch Schüler*innen teilnehmen, die zwar 
nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II sind, aber dennoch Lernschwierigkeiten aufwei-
sen. Gleichzeitig darf dieses Vorgehen nicht dazu führen, dass der Anspruch derjenigen, die 
berechtigt sind, dadurch beeinträchtigt wird. Man hätte somit eine systemische Ressource, 
die allerdings vorrangig den leistungsberechtigten Kindern zur Verfügung steht. Insgesamt 
würde in diesem System nach dem Bedarf gesteuert, da Schulen mit vielen Anspruchsbe-
rechtigten auch mehr Geld erhalten. Vergleichbares geschieht auch bei der Förderung nach 
einem Sozialindex, in den der Anteil von Kindern mit SGB-II-Leistungsanspruch einfließt. Im 
Vergleich zum Startchancen-Programm wäre dieses System deutlich zielgenauer, weil jede 
Schule in Deutschland mit dem gleichen Kriterium bewertet wird und die Mittel nicht zu-
nächst nach dem Königsteiner Schlüssel an die Länder verteilt werden.

DDS: Schauen wir noch mal auf das Startchancen-Programm. Findet sich darin mehr das 
juristisch Machbare oder auch das pädagogisch Sinnvolle wieder? 

Wrase: In Teilen sieht man da schon das juristisch Machbare. So ist die Investitionssäule 
darauf zurückzuführen, dass der Bund nach Art. 104c GG gesamtstaatlich bedeutsame In-
vestitionen sowie besondere befristete Ausgaben der Länder und Gemeinden der kom-
munalen Bildungsinfrastruktur gewähren kann. Ansonsten kann der Bund die Schulen in 
den Ländern nur indirekt über Umsatzsteuerpunkte, die sich an der Einwohnerzahl be-
messen, fördern.

DDS: Teilweise hört man aus einigen Kommunen, dass sie zu wenig eingebunden werden. 
Natürlich haben diese eine andere rechtliche Stellung und nur partiell Mitspracherecht. 
Welche Möglichkeiten gibt es hier, andere Konstellationen herzustellen?
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Wrase: Rechtlich ist es schwierig. Die Kommunen können sich auf die kommunale Selbst-
verwaltung berufen, nach der sie grundsätzlich auch finanziell so ausgestattet sein müs-
sen, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können. In Fällen, in denen sie z. B. ihre Schulen nicht 
mehr finanzieren konnten, gab es auch schon Klagen. Es gibt außerdem die sogenann-
ten Konnexitätsklauseln in den jeweiligen Landesverfassungen, denen zufolge das Land, 
das über eine Aufgabe der Kommunen entscheidet, auch für eine angemessene Finan-
zierung sorgen muss. Das ist alles recht kompliziert und es gibt verschiedene Möglich-
keiten, diesen Grundsatz zu unterlaufen. Wichtig ist, dass die Kommunen im Rahmen 
erweiterter Schulträgeraufgaben viel mehr Aufgaben bei der Schulentwicklung und der 
Begleitung der Schulen übernehmen. Sei es jetzt bei der digitalen Entwicklung oder bei 
der Umsetzung des Startchancen-Programms. Deswegen wäre es wichtig, dass die Kom-
munen dafür auch dauerhaft personelle Ressourcen aufbauen. Und davon sind finanz-
schwache Kommunen besonders betroffen, in denen zudem oftmals viele bildungsarme 
Familien wohnen. Letztlich ist es auch eine Maßgabe der Vernunft, die Kommunen so 
auszustatten, dass sie ihre laufenden Aufgaben erfüllen können. Dementsprechend wäre 
es sinnvoll, wenn die Länder ihren 50-prozentigen Finanzierungsanteil im Startchancen-
Programm dafür nutzen würden, bestimmten Kommunen zusätzliche Mittel zu geben, um 
Planungskapazitäten aufzubauen. Bisher sind die länderseitigen Anteile des Startchancen-
Programms allerdings konzeptionell recht unterentwickelt. 

DDS: Noch eine Frage zum Abschluss: Wie schätzen Sie trotz aller Herausforderungen in 
der Umsetzung das Potenzial einer bedarfsorientierten Ressourcensteuerung zum Abbau 
von sozialer Bildungsungleichheit ein?

Wrase: Als Jurist kann ich dazu natürlich nur eine allgemeine Einschätzung geben. Ich 
kann mich da im Grunde nur Horst Weishaupt anschließen, der sich viel besser auskann-
te. Ich zitiere aus einem Vortrag, den er anlässlich des zweiten Expert:innenforums Start-
chancen gehalten hat und den ich sehr zum Nachlesen empfehle: „Wir stehen vor der He-
rausforderung, die Begabungspotentiale in unserer Gesellschaft optimal zu erschließen, 
[auch] um unsere ökonomische Zukunft nicht zu gefährden. Sozial Benachteiligte und Mi-
grant*innen sind die sozialen Gruppen, die über intensive Bildungsmaßnahmen zu hö-
heren Schulabschlüssen und damit verbundenen Kompetenzen geführt werden können. 
Um sie zu erreichen, müssen sich die Bildungsmaßnahmen auf die Bildungseinrichtun-
gen konzentrieren, die sie überwiegend besuchen. Dies bedingt eine bedarfsdifferenzier-
te Grundfinanzierung von Bildungseinrichtungen und damit die Abkehr von der ‚Gießkan-
ne‘ bei der Bildungsfinanzierung“ [Anmerkung DDS: vgl. Weishaupt, 2023, S. 7]. Leider ist 
dies im Startchancen-Programm trotz intensiver Diskussionen nicht umgesetzt worden 
[Anmerkung DDS: vgl. Geweke & Edelstein in diesem Heft]. Die Verteilung der Bundesmit-
tel auf die Länder erfolgt wieder weitgehend mit der „Gießkanne“. Als Bund und Länder 
nach langwierigen Verhandlungen eine Abkehr vom Königsteiner Schlüssel angekündigt 
haben, stimmte das zunächst hoffnungsvoll. Aber schnell wurde klar: Die Verteilungsme-
chanismen, auf die man sich stattdessen geeinigt hat, führen zu sehr ähnlichen oder, wie 
im Fall von Berlin, sogar fragwürdigen Ergebnissen. Politisch war möglicherweise nichts 
anderes möglich. Das ist die bittere Ironie des deutschen Bildungsföderalismus. Aber man 
darf die Hoffnung nicht aufgeben.



Marcel Helbig, Norbert Sendzik & Julia Hugo 

42   DDS, 20. Beiheft (2025) ﻿

Literatur und Internetquellen

Bonin, H. (2021). Bessere Bildungschancen für sozial benachteiligte junge Menschen. Wie ein 
neues Bildungs- und Teilhabegesetz finanziert werden kann. böll.brief Teilhabegesellschaft 
Nr.  17. https://www.boell.de/sites/default/files/2021-11/b%23246ll.brief%20TG17%20Bes-
sere%20Bildungschancen%20f%23252r%20%20sozial%20benachteiligte%20junge%20Men-
schen.pdf

Weishaupt, H. (2023, 19. April). Demografie – Beschäftigungssystem – Bildung. Bedarfsorientier-
te Bildungsfinanzierung als Schlüssel zur Verhinderung einer Qualifikationskrise am Arbeits-
markt [Impulsreferat]. 2. Expert:innenforum Startchancen, Berlin. https://cloud.wzb.eu/
s/2HNSnTNNM8Stp6s 

Wieland, J. (2023). Rechtsfragen der Weiterentwicklung von Bildungs- und Teilhabeleistungen. 
Ausgestaltung und Finanzierung von BuT-Leistungen durch den Bund. böll.brief Teilhabe-
gesellschaft Nr.  121. https://www.boell.de/sites/default/files/2023-12/21_teilhabegesell-
schaft_rechtsfragen_barrierefrei_neu.pdf

Wrase, M.,  & Allmendinger, J. (2021). Bildungschancen verbessern. Gesetzliche Regelungsmög-
lichkeiten des Bundes für eine Förderung von sozial benachteiligten Schülerinnen und Schü-
lern. Rechtsgutachten für die Heinrich-Böll-Stiftung. https://www.boell.de/de/2021/04/07/
bildungschancen-verbessern

Michael Wrase, Prof. Dr., Professor für Öffentliches Recht mit den Schwerpunkten Sozial- 
und Bildungsrecht an der Stiftung Universität Hildesheim und Leiter der Forschungsgrup-
pe Recht und Steuerung im Kontext sozialer Ungleichheiten am Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung�  
E-Mail: michael.wrase@wzb.eu�  
Korrespondenzadresse: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Reichpietsch-
ufer 50, 10785 Berlin

Marcel Helbig, Prof. Dr., Arbeitsbereichsleiter für Strukturen und Systeme am Leibniz-
Institut für Bildungsverläufe.�  
E-Mail: marcel.helbig@lifbi.de

Norbert Sendzik, Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Bildungsver-
läufe.�  
E-Mail: norbert.sendzik@lifbi.de�  
 
Korrespondenzadresse: Leibniz-Institut für Bildungsverläufe, Wilhelmsplatz 3, 96047 
Bamberg

Julia Hugo, Dr., wissenschaftliche Mitarbeiterin, Universität Konstanz  – Geisteswissen-
schaftliche Sektion – Empirische Bildungsforschung – AG Erziehungswissenschaft.�  
E-Mail: julia.hugo@uni-konstanz.de�  
Korrespondenzadresse: Universität Konstanz – Geisteswissenschaftliche Sektion – Empiri-
sche Bildungsforschung – AG Erziehungswissenschaft, Universitätsstraße 10, 78457 Kon-
stanz 



43DDS, 20. Beiheft (2025)﻿

Titel Kopfzeile

DDS – Die Deutsche Schule 
Beiheft 20, S. 43–54 

https://doi.org/10.31244/9783830999812.04 
CC BY-NC-ND 4.0 

Waxmann 2025

Esther Dominique Klein

Herausforderungen schulischer Arbeit an sozialräumlich 
benachteiligten Standorten als Missverhältnis zwischen 
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Zusammenfassung
Der Artikel untersucht die spezifischen Herausforderungen von Schulen an sozialräumlich 
benachteiligten Standorten – Merkmale der Schüler*innenschaft, die Deutungsmuster der 
Lehrkräfte hinsichtlich dieser Merkmale und ihrer eigenen Wirksamkeit sowie die internen 
Handlungspraxen der Schulen – und leitet daraus Anforderungen an die Ressourcenaus-
stattung dieser Schulen ab. Neben materiellen Ressourcen benötigen die Schulen auch 
Unterstützung und Führung bei der Bearbeitung interner Herausforderungen.
Schlüsselwörter: Schule; Sozialraum; Benachteiligung; Führung; Unterstützung; Ressour-
cen 

Challenges of Schools Serving Disadvantaged Communities as a 
Discrepancy Between Demands and Resources

Abstract
The article examines the specific challenges faced by schools serving disadvantaged com-
munities  – student characteristics, teachers’ beliefs regarding these characteristics and 
their own efficacy, and the schools’ internal practices  – and discusses requirements for 
resource allocation. In addition to material resources, these schools need support and 
leadership in addressing internal challenges.
Keywords: school; social space; disadvantage; leadership; support; resources

1	 Einleitung

Schulen an sozialräumlich benachteiligten Standorten werden mehrheitlich von Schü-
ler*innen aus marginalisierten Herkunftsmilieus besucht, also Schüler*innen aus armuts-
betroffenen Milieus, aus Milieus mit geringeren schulbildungsrelevanten Ressourcen 
sowie Schüler*innen aus migrantisch geprägten Milieus und students of color. Schüler*in-
nen, bei denen diese Merkmale kumulieren, haben besonders geringe Chancen auf aka-
demischen Erfolg, Wohlbefinden und einen positiven Blick in die Zukunft (z. B. OECD, 
2019).

Sprachliche Bildung und Mehrsprachigkeit in der Schule

Hauptsache Literacy – egal in welcher Sprache?
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In der Literatur werden Schulen an sozialräumlich benachteiligten Standorten häufig 
auch als Schulen in „schwieriger“ oder „herausfordernder Lage“ benannt. Während im 
Alltagsgebrauch sowie bei der Identifikation von Schulen in „herausfordernder Lage“ für 
die Verteilung sachlicher Ressourcen meist ausschließlich auf die Zusammensetzung der 
Schüler*innenschaft rekurriert wird (kritisch hierzu bspw. Racherbäumer et al., 2013; Tu-
lowitzki et al., 2020), zeigen Forschungsbefunde, dass die „herausfordernde Lage“ sich 
nicht automatisch aus der Zusammensetzung der Schüler*innen ergibt. Sie ist vielmehr 
das Resultat eines Zusammenspiels einer geringen Passung zwischen den Merkmalen der 
Schüler*innen und den institutionalisierten Anforderungen des Bildungssystems einer-
seits (Gomolla & Radtke, 2009; Gottuck et al., 2021) und ungünstigen einzelschulischen 
Strategien im Umgang mit diesen Passungsproblemen andererseits (Bremm et al., 2016). 
So legen etwa Befunde aus den USA nahe, dass die geringere kollektive Selbstwirksam-
keit der Lehrkräfte, die häufig an Schulen an benachteiligten Standorten beobachtbar ist, 
einen ebenso großen (teilweise sogar größeren) Einfluss auf die Leistungsentwicklung der 
Schüler*innen hat, wie die Herkunftsmerkmale der Schüler*innen selbst (z. B. Bandura, 
1993; Hoy et al., 2002), weil sie Handlungspraxen begünstigt, die wiederum sehr ungüns-
tig für das Lernen der Schüler*innen sind. 

Der Beitrag stellt vor diesem Hintergrund die These auf, dass die „herausfordernde Lage“ 
vor allem durch ein Missverhältnis zwischen den Anforderungen an das pädagogische 
Handeln und den dafür an den Schulen verfügbaren Ressourcen erzeugt wird. Nachfol-
gend soll dieses Argument entfaltet werden, indem zunächst die Anforderungen konkre-
tisiert und anschließend die notwendigen Ressourcen1 sowie deren Vorhandensein oder 
Fehlen im Schulsystem thematisiert werden. Der Ressourcenbegriff wird dabei explizit 
breit gedacht.

2	 Anforderungen an das pädagogische Handeln an Schulen an 
sozialräumlich benachteiligten Standorten

Bei der bildungswissenschaftlichen Betrachtung von Schulen an sozialräumlich benach-
teiligten Standorten liegt der Fokus meist auf der Frage, welche „schulischen Strategien“ 
sich beobachten lassen und wie diese optimiert werden können – auch, weil dieser As-
pekt, im Gegensatz zu den Herkunftsmilieus der Schüler*innen, als veränderbar(er) er-
scheint. Eher randständig behandelt wird in diesem Zusammenhang aber meist die Tat-
sache, dass das schulische Arbeiten nicht nur dadurch „herausgefordert“ wird, dass die 
Schüler*innen in vielerlei Hinsicht nicht dem entsprechen, was im deutschen Schulsys-
tem als Norm vorausgesetzt wird. Zugleich erfolgt das schulische Arbeiten auch systema-
tisch innerhalb einer personellen, finanziellen sowie ideellen Mangelsituation, die eine 
ernstgemeinte Schulentwicklungsarbeit beinahe unmöglich macht. Im englischen Sprach-
gebrauch wird für diese Ballung ungünstiger Bedingungsfaktoren auch der Begriff der 
multiple adversities (etwa „widrige Umstände“) verwendet (z. B. Zumpe, 2024). Sie erzeu-

1	 Der Begriff Ressource wird in diesem Beitrag bewusst in einem managerialen Verständnis ver-
wendet; er beschreibt diejenigen Mittel, die für die Erfüllung der Aufgaben einer Organisation 
erforderlich sind (vgl. Schreiber & King, 2024). In Anlehnung an Normen des Qualitätsmanage-
ments umfasst dies neben finanziellen und personellen Ressourcen etwa auch die Gestaltung 
von Infrastrukturen und Arbeitsbedingungen sowie die Bereitstellung von Daten und Wissen 
(vgl. Hinsch, 2019).
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gen eine Situation, in der das pädagogische Personal der Schulen permanent der Gefahr 
ausgesetzt ist, dass die eigenen Bedürfnisse, etwa nach Kompetenzerleben, aufgrund der 
objektiv hohen Anforderungen bei ungünstigen Ausgangsbedingungen (und subjektiv ge-
ringen Erfolgsaussichten) keine Berücksichtigung finden:

„Adversity describes distressing experiences […] that recurrently impede need fulfill-
ment […]. Core needs for competence and relatedness can be challenged when there 
is a chronic imbalance between job demands and available resources […]. When de-
mands exceed resources and failure seems inevitable, people can face problems that 
challenge a core sense of dignity and esteem“ (Zumpe, 2024, S. 486).

Nachfolgend sollen die multiple adversities genauer beschrieben werden.

2.1	 Herausfordernde Schüler*innen?

Ein stabiler Befund aus Schulleistungsstudien der letzten 25 Jahre ist der, dass Schüler*in-
nen aus marginalisierten Herkunftsmilieus systematisch über weniger bildungsrelevantes 
Kapital verfügen (vgl. im Überblick van Ackeren  & Klein, 2014). Für Schulen, die einen 
hohen Anteil dieser Schüler*innen beschulen, hat dies beispielsweise zur Konsequenz, 
dass ein großer Teil der Unterstützungsleistungen, die zwar für den Erfolg im Bildungs-
system bedeutsam sind, aber vorwiegend innerhalb der Familien der Schüler*innen er-
bracht werden, in den Schulen selbst erfolgen muss.

Ein zweiter Faktor von Marginalisierung wird im Rückgriff auf Bourdieu (1987/2020) als 
Passungsproblem zwischen dem milieuspezifischen Habitus der Schüler*innen und den 
Anforderungen und Erwartungen der Schule bzw. der in ihr tätigen Pädagog*innen  – 
die selbst selten aus sogenannten „bildungsfernen“ Milieus kommen (z. B. Neugebauer, 
2013) – beschrieben (Kramer & Helsper, 2010). Aus diesen Differenzen entstehen Hand-
lungskontexte, die sowohl hinsichtlich des Verhaltens als auch mit Blick auf die Fähigkei-
ten der Schüler*innen von den Lehrkräften an Schulen an sozialräumlich benachteiligten 
Standorten als herausfordernd wahrgenommen werden (z. B. Bremm et al., 2016; Forell, 
2020). Zugleich bedeutet diese geringe Passung zwischen den Anforderungen, die in der 
Schule gestellt werden, und den Lebenswelten der Schüler*innen, dass für diese eine ge-
ringere Wahrscheinlichkeit besteht, in und durch die Schule Anerkennung zu erleben bzw. 
die Erfahrungen, die sie in der Schule machen, selbstwertdienlich zu verarbeiten (Stoja-
nov, 2011), was wiederum bedeutsam für ihre motivationalen Orientierungen im Kontext 
Schule ist.

Als erste Herausforderung, innerhalb derer Lehrkräfte agieren, lässt sich mit Blick auf den 
lokalen Kontext der Schulen insofern festhalten, dass die Herkunftsfamilien der Schü-
ler*innen weniger Bildungsaufgaben übernehmen können, als dies im Schulsystem insti-
tutionalisierte Praxis ist, weswegen die Aufgaben, die von den Lehrkräften bewältigt wer-
den müssen, komplexer sind als an anderen Standorten. Passungsprobleme im Habitus 
von Lehrkräften und Schüler*innen erhöhen zudem das Potenzial herausfordernder oder 
als problematisch wahrgenommener Interaktionen innerhalb der Schulen. Insofern kann 
mit Blick auf die Eingangsfrage postuliert werden, dass zumindest die Anforderungen an 
das pädagogisch-didaktische Handeln der Lehrkräfte herausfordernd sind. 
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2.2	 Individuelle und kollektive Deutungsmuster

In der Folge werden sowohl die fachlich-kognitiven, als auch die personalen und sozialen 
Kompetenzen der Schüler*innen an Schulen an sozialräumlich benachteiligten Standor-
ten als herausfordernd problematisiert, was in den Schulen teilweise zu einer Pathologi-
sierung oder Abwertung der Schüler*innen bis hin zu Wahrnehmungen der „Unbeschul-
barkeit“ von Schüler*innen führen kann (Racherbäumer, 2017). Die Ursachen für die 
Herausforderungen werden häufig in erster Linie in den Herkunftsmilieus und der damit 
verbundenen „fehlerhaften“ Sozialisation der Schüler*innen verortet (McKenzie & Scheu-
rich, 2004; Valencia, 2010).2 Sie liegen in dieser Wahrnehmung somit außerhalb des Ein-
flussbereichs von Lehrkräften; die Bedeutung des familiären Umfeldes wird überschätzt, 
der Handlungsspielraum der Lehrkraft unterschätzt (Pettigrew, 1979), was zur Folge ha-
ben kann, dass unterrichtliche Standards abgesenkt und die Schüler*innen bspw. patho-
logisiert oder kriminalisiert werden (Hertel, 2014; Racherbäumer, 2017; Richter & Pfaff, 
2014). An Schulen mit multiplen Misserfolgserfahrungen können solche Perspektiven auf 
die Schüler*innen durch gemeinsame Aushandlungsprozesse in geteilte Deutungsmuster 
übergehen (Hemmings, 2012; Klein & Bronnert-Härle, 2022). Die daraus entstehende kol-
lektive Einschätzung einer Machtlosigkeit bzw. fehlender Handlungsoptionen gegenüber 
den „Problemen“, deren Ursachen auf den lokalen Kontext bzw. die Herkunft der Schü-
ler*innen attribuiert werden, kann als zweite Herausforderung für das Handeln an Schu-
len an sozialräumlich benachteiligten Standorten formuliert werden.

Schüler*innen aus marginalisierten Herkunftsmilieus haben in der Folge nicht nur sel-
tener Zugang zu anspruchsvollen Lerngelegenheiten (Grissom  & Redding, 2016; Hart  & 
Lindsay, 2024), sondern verfügen auch über weniger Partizipationsmöglichkeiten in der 
Schule (Deimel et al., 2020; Kahne  & Middaugh, 2008) und sind häufiger repressiven 
Strukturen mit Blick auf ihr Verhalten ausgesetzt (Holt & Gershenson, 2019; Rocha & Ha-
wes, 2009; Skiba et al., 2014). 

2.3	 Organisationale Handlungspraxen

Bereits seit den frühen 2000er Jahren zeigen vor diesem Hintergrund Studien aus dem 
englischsprachigen Raum, dass schulische Handlungspraxen an Schulen an sozialräum-
lich benachteiligten Standorten eine zentrale Bedingungsgröße für die Bildungschan-
cen von Schüler*innen aus marginalisierten Herkunftsmilieus sind. Beispielsweise ver-
weist die Längsschnittstudie von Palardy (2008) darauf, dass einzelschulische Merkmale 
(z. B. ob eine Schule Angebote mit einem höheren Anforderungsniveau hat und sich die 
Schüler*innen fair behandelt fühlen) insbesondere an Schulen mit einem hohen Anteil 
an Schüler*innen aus marginalisierten Herkunftsmilieus einen immensen Einfluss auf die 
Leistungsentwicklung der Schüler*innen haben. Für den deutschen Sprachraum ist dieser 
Zusammenhang allerdings bislang kaum empirisch untersucht. 

Auf organisationaler Ebene sind sowohl strategische Entscheidungen und Planungen der 
Problembearbeitung als auch die kollektiven Deutungsmuster der eigenen Handlungs-

2	 In diesem Zusammenhang sind auch gesellschaftliche Diskurse über „Defizite“ von Menschen 
aus armutsbetroffenen oder migrantisch geprägten Milieus bedeutsam (z. B. Sharma, 2018).
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macht im Sinne einer optimistischen oder pessimistischen Schulkultur bedeutsam (Muijs 
et al., 2004; Potter et al., 2002). In diversen Studien werden effektive (mit Blick auf die 
fachlich-kognitiven Kompetenzen, die die Schüler*innen erreichen) und weniger effekti-
ve Schulen an sozialräumlich benachteiligten Standorten gegenübergestellt und dabei or-
ganisationale Merkmale herausgearbeitet, welche die „effektiven“ Schulen kennzeichnen 
(vgl. im Überblick Klein, 2018, 2022):

•	 eine explizite, in der Schulgemeinschaft geteilte und auf Bildungsgerechtigkeit fokussierte 
Vision sowie daran anschließende klare Ziele, bei denen Lehren und Lernen im Vordergrund 
stehen und die den Entwicklungsprozess strukturieren und die Menschen zur Mitarbeit mo-
tivieren;

•	 zielorientierte Arbeitsstrukturen und -prozesse, die es den Menschen in der Schule ermögli-
chen, an den gemeinsamen Zielen zu arbeiten (z. B. Strukturen des kooperativen professio-
nellen Lernens, zielorientierte Nutzung von Daten);

•	 eine positive, entwicklungsorientierte Schulkultur, die durch Vertrauen, Risikobereitschaft, 
gegenseitige Fürsorge und Empowerment aller an der Schule Beteiligten geprägt ist;

•	 eine gute Führung, welche die Vision der Schule verkörpert und sowohl zielorientiert und 
strategisch als auch unterstützend, partizipativ und fürsorglich handelt.

Während die obigen Faktoren sich vor allem aus der Gegenüberstellung mehr oder weni-
ger effektiver Schulen an sozialräumlich benachteiligten Standorten ergeben, gibt es nur 
wenige Studien, in denen (Mikro-)Prozesse innerhalb der Schule beim Versuch der Prob-
lembearbeitung systematisch analysiert werden. Die wenigen Befunde verweisen darauf, 
dass diese Prozesse äußerst herausfordernd und immer wieder durch Stagnation und Ab-
brüche gekennzeichnet sind. Die längsschnittlichen Befunde von Zumpe (2024) etwa ver-
weisen darauf, dass kollektive Entwicklungsprozesse wiederholt durch Erfahrungen der 
Nicht-Wirksamkeit und des Scheiterns sowie durch die überfordernde Komplexität der 
Situation, in der sich die Pädagog*innen befinden, zum Erliegen kommen, was sich auch 
ungünstig beispielsweise auf das Arbeitsklima im Kollegium auswirkt. Die Komplexität 
schulischer Entwicklungsprozesse und die Anforderungen, die sich dadurch sowohl zeit-
lich und personell als auch mit Blick auf die Kompetenzen der am Entwicklungsprozess 
beteiligten Personen bzw. die Entwicklungskapazitäten der Organisation ergeben, lassen 
sich als die dritte Herausforderung benennen, die sich für das pädagogische Handeln an 
Schulen an sozialräumlich benachteiligten Standorten ergibt.

3	 Ressourcenbedarf und Ressourcenmangel

Die „herausfordernde Lage“ an Schulen an sozialräumlich benachteiligten Standorten ent-
steht allerdings nicht nur durch die Komplexität der Aufgabe an sich, sondern auch aus 
einem Mangel an Ressourcen im Umgang mit dieser Komplexität. Nachfolgend sollen an-
gelehnt an empirische Befunde Ressourcen beschrieben werden, die Schulen an sozial-
räumlich benachteiligten Standorten benötigen, damit die in ihr tätigen Menschen der 
Komplexität der Aufgabe mit einer auf anspruchsvolle Ziele und die Machbarkeit von Ver-
änderung ausgerichteten Haltung begegnen können.

In Anlehnung an Standards des Qualitätsmanagements (Mai, 2020) werden Ressourcen in 
diesem Zusammenhang breit definiert; sie umfassen materielle und personelle Ressour-
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cen, aber auch die Verfügbarkeit von Infrastruktur, die Unterstützung im Ausbau von Fä-
higkeiten und Kompetenzen sowie das Vorhandensein gemeinsamer Ziele und Normen.

3.1	 Personelle Ressourcen

Lehrkräftemangel ist ein zyklisch auftretendes Problem, das insofern eine besondere He-
rausforderung darstellt, als der Mangel in der Breite kein Normalzustand ist. Für Schulen 
an sozialräumlich benachteiligten Standorten sind personelle Ausstattungsfragen dage-
gen ebendas: Schulen, die besonders hohe Anforderungen an das pädagogische Handeln 
der Lehrkräfte stellen, haben traditionell Schwierigkeiten, Lehrkräfte zu finden (Bellen-
berg et al., 2001); im englischen Kontext werden sie deshalb auch häufig als „hard-to-
staff schools“ benannt. Für Schüler*innen aus marginalisierten Herkunftsmilieus ist die 
Wahrscheinlichkeit, eine „hard-to-staff school“ zu besuchen, deutlich erhöht  – beson-
ders in Ländern mit insgesamt größeren sozialen Bildungsdisparitäten (Kotok  & Knight, 
2022). Für Deutschland lässt sich das beispielsweise an signifikant höheren Zahlen an 
Seiteneinsteiger*innen an Schulen an sozialräumlich benachteiligten Standorten illustrie-
ren (Richter  & Marx, 2019), die die Gestaltung schulischer Handlungspraxen zusätzlich 
mit Komplexität versehen. Daneben ergeben sich aus den Passungsproblemen zwischen 
schulischen Anforderungen und der Lebenswelt der Schüler*innen aus Sicht der Lehr-
kräfte weitere personelle Herausforderungen – so geben Lehrkräfte an Schulen an sozial-
räumlich benachteiligten Standorten beispielsweise häufiger an, dass es ihrer Schule an 
Schulpsycholog*innen oder Sozialarbeiter*innen fehle (Jude et al., 2024). 

Internationale Befunde verweisen darauf, dass Schüler*innen an „hard-to-staff schools“ 
auch bei Kontrolle des sozioökonomischen Status der Schüler*innen signifikant geringere 
Leistungen in Mathematik aufweisen (Kotok & Knight, 2022). Studien aus den USA zeigen 
auch, dass in diesem Zusammenhang nicht nur ein potenzieller Unterrichtsausfall Schwie-
rigkeiten erzeugt, sondern eine hohe Fluktuation bzw. Lehrkräftemangel auch Auswirkun-
gen auf schulkulturelle Merkmale und darüber vermittelt auf den Unterricht der anderen 
Lehrkräfte entfalten kann (Ronfeldt et al., 2013). 

3.2	 Schulentwicklungsberatung

Neben der personellen Ausstattung der Schulen erfordert die Entwicklung von Schulen 
an sozialräumlich benachteiligten Standorten auch Ressourcen für den Ausbau von Fä-
higkeiten und Kompetenzen, die für die Bewältigung der Komplexität von Veränderungs-
prozessen notwendig sind; insbesondere die Arbeit an einer pessimistischen Schulkultur 
bzw. kollektiven Deutungen der Machbarkeit von Veränderungen erweist sich dabei als 
voraussetzungsreich (Proskawetz et al., 2023). 

Im deutschen Sprachraum sind in diesem Zusammenhang in den vergangenen Jahren di-
verse Projekte entstanden, deren Ziel darin besteht, Schulen an sozialräumlich benach-
teiligten Standorten in der Ausbildung notwendiger Kompetenzen bzw. Schulentwick-
lungskapazitäten zu beraten und zu unterstützen. Diese adressieren zum Teil Schulen im 
gesamten Bundesgebiet, wie etwa die Bund-Länder-Initiative „Schule macht stark“. Tulo-
witzki et al. (2020) identifizieren daneben in der Mehrheit der Bundesländer Unterstüt-
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zungsprojekte, die sich konkret an Schulen richten, die einen hohen Anteil an Schüler*in-
nen aus marginalisierten Herkunftsmilieus beschulen, wobei die Ansätze sich teilweise 
auf eine finanzielle Unterstützung der Schulen beschränken und nicht alle Projekte auch 
eine individuelle Beratung der Schulen im Entwicklungsprozess vorsehen. Ein Beispiel 
hierfür ist der Schulversuch „Talentschulen“, in dem zwischen 2019 und 2025 insgesamt 
60 weiterführende Schulen an benachteiligten Standorten in Nordrhein-Westfalen unter-
stützt werden.3 Die Schulen sollen pädagogische Konzepte mit dem Schwerpunkt kultu-
relle oder naturwissenschaftliche Bildung entwickeln und erhalten neben zusätzlichen 
personellen Ressourcen auch Unterstützung durch eine verpflichtende externe Schulent-
wicklungsbegleitung (Dean et al., 2021).

International lassen sich in Studien positive Effekte von Beratungsangeboten für Schulen 
an sozialräumlich benachteiligten Standorten nachzeichnen (z. B. Strunk et al., 2014). Im 
deutschen Sprachraum sind die Wirkungen und Gelingensbedingungen von Beratungs-
angeboten insbesondere für Schulen an sozialräumlich benachteiligten Standorten aller-
dings bislang kaum systematisch analysiert worden. Die wenigen vorhandenen Studien 
deuten durchaus auf eine positive Wirkung von Schulentwicklungsberatung hin, wenn be-
stimmte Voraussetzungen dafür in den Schulen gegeben sind, wie beispielsweise für die 
Entwicklung offene Führungspersonen (vgl. im Überblick Dedering et al., 2022). Denn, 
darauf weisen Hazle Bussey et al. (2014) hin, Schulentwicklungsberater*innen haben als 
externe Akteur*innen kein Interesse „in the process issues, no power to gain or lose, no 
territory to expand or contract and no budget to increase or decrease“ (S. 161). 

3.3	 Normativer Rahmen

Dieser Hinweis illustriert  die Notwendigkeit einer dritten Ressource, die für die Ent-
wicklung von Schulen an sozialräumlich benachteiligten Standorten bedeutsam ist: ein 
normativer Rahmen, der verhindert, dass die Entwicklung der Schulen von der Verände-
rungsbereitschaft und Einsicht einzelner Personen innerhalb der Schulen abhängig ist. Im 
deutschsprachigen Diskurs werden im Kontext von Führung in der Regel nur Führungs-
personen innerhalb der Schulen adressiert (z. B. Schulleitende und weitere Lehrkräfte mit 
Führungsaufgaben). Führungspersonen in der Schulverwaltung, insbesondere Schulauf-
sichtsbeamt*innen, werden in der Schulentwicklungsliteratur bislang kaum berücksich-
tigt; wenn sie adressiert werden, dann in einer beratenden Rolle – wobei bereits der Be-
griff der Beratung darauf verweist, dass die Hauptverantwortung für die Entwicklung bei 
den Schulen selbst liegt (Klein, 2021). 

Forschung aus den USA zeigt allerdings, dass nicht nur die Beratung von Schulen im Ent-
wicklungsprozess bzw. deren Ausstattung mit den notwendigen personellen Ressourcen 
sowie Kompetenzen und Kapazitäten bedeutsam für die Bearbeitung multipler Heraus-
forderungen ist, sondern dass darüber hinaus auch relevant ist, inwiefern es oberhalb 
der Schule eine Instanz gibt, die sich – im Sinne eines Senior Managements – selbst für 
den Entwicklungsprozess der Schulen verantwortlich sieht und entsprechend im Prozess 
Führung übernimmt in dem Sinne, dass gemeinsame Ziele formuliert und die Schulleitun-

3	 Vgl. https://www.schulministerium.nrw/schule-bildung/bildungsthemen/talentschulen (abge-
rufen am 11.09.2024).
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gen dazu angeleitet und angehalten werden, in ihren Schulen die notwendigen Schritte 
zu gehen, um die Ziele zu erreichen (Klein  & Bremm, 2020; Waters  & Marzano, 2007). 
Insbesondere wenn in Schulen pessimistische Narrative im Vordergrund stehen, kann 
diese Führungsebene auch ein externes „Korrektiv“ darstellen, welches schwierige oder 
schmerzhafte Diskurse anstößt, die ansonsten in den Schulen nicht stattfinden würden, 
und dazu beiträgt, dass sich Handlungspraxen etablieren können, die an den Bedürfnis-
sen der Schüler*innen ausgerichtet sind (Aguayo et al., 2023; Maxwell et al., 2013; Skrla 
et al., 2011). Dies wiederum setzt voraus, dass die Akteur*innen des Senior Manage-
ments ebenfalls systematisch für diese Aufgabe professionalisiert werden, da ihr Handeln 
ansonsten zur Persistenz marginalisierender Praktiken beitragen kann (DeMatthews et al., 
2017; Whitt et al., 2015). 

4	 Fazit 

Schüler*innen aus marginalisierten Herkunftsmilieus profitieren nachweislich in beson-
ders hohem Maße von guter schulischer Praxis (Palardy, 2008), doch um diese entwickeln 
zu können, benötigen Lehrkräfte Raum zur Planung und Reflexion, die Überzeugung, dass 
die Schüler*innen erfolgreich sein können, und die Zuversicht, dass Schule ihnen dabei 
helfen kann, erfolgreich zu sein. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist die Gefahr 
groß, dass sich an Schulen an sozialräumlich benachteiligten Standorten Handlungspra-
xen reproduzieren, die ungünstig für Lernen und Wohlbefinden der Schüler*innen und, 
durch sich wiederholende Misserfolgserfahrungen, auch ungünstig beispielsweise für das 
Wohlbefinden der Lehrkräfte und das Vertrauensklima im Kollegium sind. 

Der Beitrag hatte vor diesem Hintergrund zum Ziel, einen Aufschlag zur Analyse des Ver-
hältnisses zwischen Anforderungen und Ressourcen im pädagogischen Handeln an Schu-
len an sozialräumlich benachteiligten Standorten zu machen. Als Herausforderungen wur-
den im Beitrag drei Quellen von Komplexität benannt: die pädagogische Aufgabe, die 
durch Passungsprobleme zwischen den Anforderungen des Bildungssystems und den Le-
bensrealitäten der Schüler*innen komplex ist sowie dadurch, dass weniger Bildungsar-
beit von den Familien übernommen wird; ein pessimistischer Blick auf die Machbarkeit 
von Veränderungsprozessen, der durch gemeinsame Aushandlungen von Misserfolgser-
fahrungen in der Schulkultur der Schulen Ausdruck findet; sowie die hohe Komplexität 
schulischer Veränderungsprozesse. Vor diesem Hintergrund lässt sich formulieren, dass 
Schulen an sozialräumlich benachteiligten Standorten Ressourcen in drei Bereichen be-
nötigen: in der personellen Ausstattung, bei der systematischen Unterstützung in der Ent-
wicklung von Schulentwicklungskapazitäten durch Beratung sowie, mit Blick auf die nor-
mative Rahmung und Führung der Schulen, durch die Schulaufsicht. 

Alle Befunde verweisen darauf, dass an Schulen an sozialräumlich benachteiligten Stand-
orten in Deutschland ein Missverhältnis zwischen den skizzierten Anforderungen und den 
für die Schulen verfügbaren Ressourcen zur Problembearbeitung besteht. Inwiefern ak-
tuelle Projekte zur Unterstützung der Schulen sowie Ansätze für eine anforderungsbezo-
gene Ressourcenverteilung dieses Missverhältnis beheben können, muss sich dabei erst 
noch zeigen.
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Sozialindex für Schulen in NRW –  
Zielsetzung, Umsetzung und Erfahrungen

Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung und Umsetzung eines Schulsozialindex 
für Nordrhein-Westfalen (NRW). Ziel des Index ist es, die soziale Zusammensetzung von 
Schulen zu beschreiben, um eine gerechte Mittelzuweisung und gezielte Förderung von 
Schulen mit besonderen Herausforderungen zu ermöglichen. Der Index basiert auf amtli-
chen Schuldaten und Verwaltungsdaten zu Kinder- und Jugendarmut. Die Evaluierung des 
Index anhand nordrhein-westfälischer VERA-3- und VERA-8-Ergebnisse zeigt eine hohe Er-
klärungskraft für unterschiedliche Lernergebnisse an den Schulen.
Schlüsselwörter: Chancengleichheit; Benachteiligtenförderung; sozialer Indikator; sozia-
ler Status; soziale Herkunft; soziale Ungleichheit; sozioökonomische Lage; Index; Finanzie-
rung; Ressourcenallokation; Nordrhein-Westfalen

Social Index for Schools in NRW –  
Objectives, Implementation, and Experiences

Abstract
This paper describes the development and implementation of a school social deprivation 
index for North Rhine-Westphalia (NRW). The aim of the index is to describe the social 
composition of schools to facilitate a fair allocation of resources and targeted support for 
schools with special challenges. The index is based on official school data and administra-
tive data on child and youth poverty. Based on the North Rhine-Westphalian VERA 3 and 
VERA 8 surveys, the index shows a high explanatory power for different learning outcomes.
Keywords: equity; support for disadvantaged groups; social indicator; social status; social 
background; social inequality; socio-economic status; index; funding; resource allocation; 
North Rhine-Westphalia

1	 Einleitung1

In den letzten Jahren wurden in verschiedenen Bundesländern Anstrengungen unter-
nommen, Indizes zur bedarfsorientierten Ressourcensteuerung im Bildungssystem zu 

1	 Ein Teil der Ausführungen, insbesondere in Abschnitt  2, stammt aus Schräpler & Jeworutzki 
(2021).

Sprachliche Bildung und Mehrsprachigkeit in der Schule

Hauptsache Literacy – egal in welcher Sprache?
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entwickeln. Während die Indizes in der Vergangenheit häufig für größere administrati-
ve Einheiten wie Kreise bestimmt wurden, stehen mittlerweile schulscharfe Sozialindizes 
im Fokus.2 Hintergrund ist die Erkenntnis, dass die schulische Bildungsbeteiligung sozial-
räumlich ungleich verteilt ist. So steht der Anteil an Schüler*innen eines Stadtteils, die 
eine höhere weiterführende Schule besuchen, in einem engen Zusammenhang mit der 
jeweiligen Sozialstruktur des Stadtteils (vgl. Helbig, 2023; Schräpler et al., 2017; speziell 
für NRW vgl. Jeworutzki & Schräpler, 2020). Ferner spiegeln sich in den Ergebnissen von 
Schulleistungsstudien – wie z. B. der Vergleichsarbeiten – auch kollektive Benachteiligun-
gen wider, die durch die räumliche Konzentration sozialer Benachteiligungen insbeson-
dere in den Stadtteilen der Großstädte entstehen (vgl. Kraus et al., 2021). Vor diesem 
Hintergrund wurden in der Vergangenheit bereits Schulsozialindizes zum fairen Vergleich 
der Ergebnisse der Lernstandserhebungen entwickelt (Schräpler & Jeworutzki, 2016). Im 
Kontext indexgestützter Ressourcenvergaben soll ein Sozialindex die spezifischen Gege-
benheiten vor Ort berücksichtigen und eine gezielte Förderung von Schulen ermöglichen, 
um zu einer Verringerung von Chancenunterschieden beizutragen (vgl. Groot-Wilken et 
al., 2016; Möller & Bellenberg, 2017, S. 58; Schulte et al., 2016, S. 157). 

Gemeinsam ist allen Definitionen, dass ein Sozialindex eine ungleiche sozioökonomische 
Schüler*innenzusammensetzung auf Schulebene abbilden soll. Dabei ist das Ziel, unter-
schiedliche Lernausgangslagen an Schulen zu beschreiben. Sozialindizes sind kein Instru-
ment, um die Lernunterschiede zwischen einzelnen Schüler*innen zu erklären oder kausa-
le Effekte zu modellieren. Mit einem Sozialindex sollen die unterschiedlichen Arbeits- und 
Rahmenbedingungen der Schulen abgebildet werden, die sich durch eine ungleiche soziale 
Zusammensetzung der jeweiligen Schüler*innenschaft ergeben. Als Steuerungsinstrument 
für mehr Chancengerechtigkeit soll er dazu dienen, durch ungleichen Mitteleinsatz chan-
cenausgleichend zu wirken. Neben einer bedarfsorientierten Mittelzuweisung bekommen 
Sozialindizes aber auch eine besondere Bedeutung als Auswahlinstrument für Förderpro-
gramme wie das Startchancen-Programm, die sich an Schulen mit einem hohen Anteil an 
sozial benachteiligten Schüler*innen richten (vgl. Fickermann et al., 2022; Helbig, 2023). 

Im Folgenden sollen die Konstruktion und Anwendung eines Sozialindexes in Nord-
rhein-Westfalen beschrieben werden. NRW hat als erstes Flächenland einen schulschar-
fen Sozialindex zur Mittelzuweisung genutzt. Davor wurde in Hamburg bereits seit 1996 
ein schulscharfer Sozialindex eingesetzt. Der Sozialindex für Schulen in NRW wurde von 
den Autoren im Auftrag des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW (MSB 
NRW) in Zusammenarbeit mit der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut 
für Schule (QUA-LiS NRW) im Jahr 2020 entwickelt und erstmalig im Jahr 2021 von der 
Landesregierung zur Ressourcensteuerung eingesetzt (vgl. Schräpler & Jeworutzki, 2021). 
Die Entwicklung des Index basierte auf den Erfahrungen mit dem 2011 im Rahmen des 
fairen Schulvergleichs bei den Lernstandserhebungen eingeführten schulscharfen Stand-
orttyps in NRW (Isaac, 2011; Schräpler, 2011; Schräpler & Jeworutzki, 2016). Als Daten-
grundlage dienten für den Sozialindex für Schulen die amtlichen Schuldaten aus den Jah-
ren 2018/19 sowie weitere Sozial- und Bevölkerungsdaten aus dem Jahr 2018. Der Index 
wird für alle öffentlichen allgemeinbildenden Schulen (Primar- und Sekundarbereich) mit 
Ausnahme von Förderschulen berechnet. Förderschulen und die Schulen der beruflichen 

2	 Einen Überblick zum Sozialindex in den Bundesländern findet sich in Table Media GmbH 
(2024). 



Sozialindex für Schulen in NRW

57DDS, 20. Beiheft (2025)﻿

Bildung bleiben unberücksichtigt, da das verwendete Konstruktionsprinzip aufgrund des 
größeren Einzugsgebiets dieser Schulen nicht geeignet ist. Auf Grundlage einer Schü-
ler*innenindividualstatistik wäre es jedoch möglich, diese Schulformen ebenfalls zu be-
rücksichtigen.

Bei der Aktualisierung des Sozialindex mit Daten des Schuljahres 2022/23 wurden Änderungs-
vorschläge aus den Gesprächen mit Schulverbänden, Schulvertreter*innen und Bildungsfor-
scher*innen berücksichtigt und das Berechnungsverfahren für den Sozialindex leicht ange-
passt. Im Folgenden wird die Konstruktion des Index erläutert, wobei insbesondere auf die 
Anpassungen aufgrund der Erfahrungen nach der Einführung des Index eingegangen wird. 

2	 Konzeptionelle Überlegungen

Die Erfassung der Sozialstruktur einer Schule kann mithilfe unterschiedlicher Verfahren 
und Datengrundlagen erfolgen. Klemm und Kneuper (2019, S. 9) unterscheiden vier mög-
liche Datenquellen für die Bildung von Sozialindizes: 

1)	 Daten aus der amtlichen Schulstatistik, 
2)	 Daten aus Verwaltungsprozessen wie Schuleingangsuntersuchungen, 
3)	 Daten, die durch Elternbefragungen erhoben werden, und 
4)	 Daten zur Umgebung der Schule oder dem Wohnumfeld der Schüler*innen.3

Bei Indizes und Maßzahlen, die konzeptionell auf einer Befragung von Schüler*innen so-
wie Eltern basieren, können prinzipbedingt Probleme mit strategischem Antwortverhal-
ten oder selektiv niedrigen Teilnahmequoten auftreten. Letzteres ist ein bekanntes Phä-
nomen in der Surveyforschung und würde zur Untererfassung der im Fokus liegenden 
Schüler*innenpopulation führen. Befragungen sind zudem für ein Flächenland wie NRW 
sehr kostenintensiv. 

Die Vorgehensweisen, die auf Daten der amtlichen Statistik oder Verwaltungsdaten basie-
ren, haben den Vorteil, dass für diese keine gesonderte Erhebung erforderlich ist und so-
mit die typischen Probleme dieser Datenquelle entfallen. Diese Daten werden zudem in 
der Regel im jährlichen Abstand aktualisiert, sodass eine Fortschreibung eines Index für 
weitere Zeitpunkte unproblematisch ist. 

Das Problem des strategischen Antwortverhaltens ist auch bei den amtlichen Schulstatis-
tiken potenziell relevant. Wir gehen jedoch aufgrund der relativ engen technischen Ver-
knüpfung von Schulverwaltungsanwendungen in vielen Schulen in NRW und der Meldung 
der Statistiken von einer geringen praktischen Relevanz aus, die sich bei einer zukünf-
tigen Umsetzung des „Kerndatensatz[es] (KDS) für schulstatistische Individualdaten der 
Länder“ in NRW noch stärker reduzieren wird. Vor diesem Hintergrund wird der Ham-
burger Schulsozialindex mittlerweile ebenfalls vollständig auf Basis amtlicher Daten be-
stimmt, und die Befragungen von Schüler*innen sowie Eltern wurden eingestellt (Schulte 
et al., 2023).

3	 Zu spezifischen Bedingungen für eine Sozialindexkonstruktion aus kommunaler Perspektive 
siehe Groos & Knüttel (2021).
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Für Nordrhein-Westfalen liegen im Schulbereich abseits der amtlichen Schuldaten kaum 
landesweit vergleichbare und zentral zusammengeführte Datensätze vor. Die Schulein-
gangsuntersuchungen haben bspw. einen hohen Informationswert für die hier relevanten 
Fragen, sind aber nicht über alle Kommunen hinweg vergleichbar und unterliegen der 
Datenhoheit der Kommunen. Eine Ausnahme bildet die Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit zu SGB-II-Bedarfsgemeinschaften: Hier liegen flächendeckend einheitliche klein-
räumige Daten vor, die für die Sozialplanung des Landes zur Verfügung stehen. Aufgrund 
der skizzierten Vorteile von amtlichen Daten wurde der Sozialindex nur auf Grundlage be-
reits vorliegender Daten entwickelt. Dies schränkt die Auswahl möglicher Indikatoren zur 
Beschreibung der sozialen Zusammensetzung einer Schule ein. 

Die Auswahl der relevanten Indikatoren zur Beschreibung der Schulsituation orientiert 
sich zum einen an den Ergebnissen der Schulforschung im Hinblick auf leistungsrelevante 
sozio-ökonomische Merkmale und zum anderen an der Verfügbarkeit amtlicher Daten. 
Die Ergebnisse der PISA-Studien zeigen, dass die „zuwanderungsbezogene und soziale 
Herkunft“ (Reiss et al., 2019) eine zentrale Dimension im Hinblick auf Leistungsdispari-
täten ist (vgl. Baumert et al., 2006; Maaz et al., 2007; Reiss et al., 2016, 2019). Weitere 
relevante Indikatoren wie der Bildungshintergrund der Eltern oder der Beruf der Eltern 
werden in der amtlichen Statistik nicht erhoben und können daher nicht für die Indexbil-
dung genutzt werden.

Zur Abbildung des „Schüler*innenhintergrunds“ stehen dennoch einige aussagekräftige 
Indikatoren aus der amtlichen Schulstatistik sowie der Statistik der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) zur Verfügung, welche den sozialen Status und zuwanderungsbezogene Aspekte 
abbilden können: 

•	 Kinder- und Jugendarmut (Sozialraumindikator auf Basis der Quote der SGB-II-Dichte der 
Minderjährigen im Umfeld der Einzelschule)4,

•	 Anteil der Schüler*innen mit vorwiegend nichtdeutscher Familiensprache auf Ebene der Ein-
zelschule5,

4	 In der Schulstatistik wird der Anteil der Schüler*innen, die in Armut leben, nicht für einzelne 
Schulen erfasst. Es hat sich jedoch gezeigt, dass durch räumliche statistische Verfahren eine 
gute Approximation möglich ist. So wurde für den sog. „Standorttyp“ zum fairen Vergleich der 
Lernstandsergebnisse in NRW ein Sozialraumindikator auf Basis einer Kern-Dichte-Schätzung 
(KDE) entwickelt und erfolgreich eingesetzt (vgl. Schräpler  & Jeworutzki, 2016). Dieses Ver-
fahren wird auch für den Sozialindex für Schulen in NRW genutzt. Auf Grundlage der Daten 
für statistische Blöcke werden SGB-II-Quoten bestimmt und über das KDE-Verfahren geglättet. 
Der Sozialraumindikator einer Schule beschreibt die SGB-II-Quote der Minderjährigen im Um-
feld der Grundschulen. Da die weiterführenden Schulen größere und teilweise sehr selektive 
Einzugsgebiete aufweisen, kann der Wert des Sozialraumindikators nicht wie an den Grund-
schulen direkt am Schulstandort ermittelt werden. Stattdessen werden die Werte des Sozial-
raumindikators der Herkunftsgrundschulen der Schüler*innen einer weiterführenden Schule 
genutzt, da diese die jeweiligen Wohnorte besser wiedergeben. Dies führt dazu, dass für die 
Grundschulen und für die weiterführenden Schulen die Indexberechnung getrennt erfolgt. Nä-
heres zu dem statistischen Verfahren findet sich in Schräpler & Jeworutzki (2016, 2021).

5	 Auch in anderen Sozialindizes werden sprachliche Aspekte berücksichtigt. In Hamburg wird 
mit der „Häufigkeit Deutsch bei Gesprächen in der Familie“ ein vergleichbarer Indikator wie 
die vorwiegende Verwendung einer nichtdeutschen Familiensprache genutzt (Klemm & Kneu
per, 2019, S.  5). In Schleswig-Holstein werden „Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als 
Zweitsprache“ (vgl. Staatskanzlei Schleswig-Holstein, 2020) und in der Stadt Bern der „Anteil 
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•	 Anteil der Schüler*innen mit eigenem Zuzug aus dem Ausland auf Ebene der Einzelschule.

Die ausgewählten Indikatoren korrelieren deutlich miteinander und charakterisieren ge-
meinsam die zuwanderungsbezogene und soziale Herkunft der Schüler*innen einer Schu-
le.

Es ist darüber hinaus sinnvoll, die Inklusionsaufgaben der Schulen zu berücksichtigen und 
diese in die Indexkonstruktion miteinzubeziehen. Insbesondere die doppelte Herausfor-
derung durch eine Lage in sozial benachteiligten Quartieren und umfangreichere Inklu-
sionsaufgaben von Schulen soll bei der Sozialindexkonstruktion durch einen weiteren In-
dikator berücksichtigt werden:

•	 Anteil der Schüler*innen mit Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache sowie emotio-
nale und soziale Entwicklung (LSE) multipliziert mit dem Sozialraumindikator für Kinder- und 
Jugendarmut (Interaktion).

Die Verwendung des Indikators ersetzt nicht die bisherige separate Betrachtung des In-
klusionsbedarfs und die vom Sozialindex unabhängige Unterstützung von Schulen mit 
Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache 
sowie emotionale und soziale Entwicklung (LSE).

3		  Die Indexkonstruktion

Im Folgenden wird die Konstruktion des Schulsozialindex mit einem Schwerpunkt auf den 
Änderungen im Rahmen der Aktualisierung im Schuljahr 2022/23 erläutert. Eine ausführ-
liche Darstellung des Vorgehens sowie der Auswahl der Indikatoren ist Schräpler und Je-
worutzki (2021) zu entnehmen.

3.1	 Eignung der Indikatoren

Die für einen Sozialindex relevanten Indikatoren sollen in der Lage sein, unterschiedliche 
Lernausgangslagen beschreiben und leistungsrelevante Unterschiede in den Schüler*in-
nenkompositionen differenzieren zu können. Zur Prüfung bieten sich daher insbesonde-
re die Vergleichsarbeiten (VERA) an, die an nahezu allen Schulen in NRW durchgeführt 
werden. Sie dienen zur Erhebung des Lernstands, d. h. es wird untersucht, über welche 
Kompetenzen die Schüler*innen in der 3. und 8. Jahrgangsstufe verfügen. Im Rahmen der 
Indexkonstruktion wird daher im Vorfeld jeweils geprüft, ob die Indikatoren in Bezug auf 
die Lernstandserhebungen VERA 3 und VERA 8 einen Teil der Varianz der Leistungsunter-
schiede aufklären können. Verwendet werden in diesem Zusammenhang die Ergebnisse 
zum Leseverstehen in Deutsch und die Ergebnisse in Mathematik.

Die Analysen zeigen, dass mit dem Ansteigen des Sozialraumindikators und der Anteile 
von Schüler*innen mit vorwiegend nichtdeutscher Familiensprache sowie dem Anteil mit 
eigenem Zuzug aus dem Ausland der Anteil an niedrigen Kompetenzniveaus sowohl für 

der Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache“ (Beierle et al., 2019, S. 17) 
berücksichtigt.
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das Leseverstehen in Deutsch als auch in der Mathematik sukzessiv ansteigt. Dies gilt für 
alle Schulformen (vgl. hierzu Schräpler  & Jeworutzki, 2021). Der starke Zusammenhang 
kann als Hinweis angesehen werden, dass diese Indikatoren das Kriterium der Differen-
zierung zwischen leistungsrelevanten Schüler*innenkompositionen erfüllen können.

3.2	 Datengrundlage für weiterführende Schulen

Bei der Einführung des Sozialindex im Jahr 2020 wurde im Rahmen der Berechnung ana-
log zu den Grund- und PRIMUS-Schulen (im Weiteren Primarschulen) für die Gesamt-
schulen und Gymnasien stets die gesamte Schüler*innenschaft betrachtet und nicht 
zwischen Sekundarstufe I und II unterschieden. In Gesprächen mit Schulverbänden und 
Schulvertreter*innen wurde dieses Vorgehen kritisiert: Strukturelle Unterschiede in der 
Schüler*innenschaft der Sekundarbereiche können zu unterschiedlichen sozialen Heraus-
forderungen und u. U. auch zu unterschiedlichen Personalbedarfen führen. Eine verglei-
chende Analyse der genutzten Indikatoren für die Sekundarstufe I und II zeigte deutli-
che Unterschiede auf: Bei einer Betrachtung über alle Stufen hinweg sind die Anteile von 
Schüler*innen mit vorwiegend nichtdeutscher Familiensprache oder eigenem Zuzug aus 
dem Ausland niedriger, als wenn die Sekundarstufe I gesondert betrachtet wird. Dieser 
Unterschied fällt im Durchschnitt bei den Gesamtschulen größer aus als bei den Gymnasi-
en.6 Im Hinblick auf die Vergleichbarkeit mit den Schulformen ohne Sekundarstufe II und 
den selektiven Eintritt in die Oberstufe wurde im Rahmen der Aktualisierung des Index 
die Berechnung geändert und seit dem Schuljahr 2022/2023 nur auf Basis der Daten aus 
der Sekundarstufe I bestimmt. Der Sozialraumindikator für die weiterführenden Schulen 
wird weiterhin aus den Werten des Sozialraumindikators der Herkunftsschulen der Schü-
ler*innen abgeleitet (vgl. Schräpler & Jeworutzki, 2021, S. 54  f.). Eine genauere Berück-
sichtigung der Wohnorte der Schüler*innen wäre nur auf Grundlage georeferenzierter 
Schüler*innenindividualdaten möglich.

3.3	 Berechnung des Index

Zur Berechnung von Indizes sind grundsätzlich verschiedene Verfahren möglich. Häufig 
werden bspw. einfach die Werte der Indikatoren aufaddiert. Da die relevanten Dimen-
sionen deutlich miteinander korrelieren, verwenden wir für die Indexbildung nicht die-
ses einfache Verfahren, sondern nutzen eine konfirmatorische Faktorenanalyse. Dies ist 
ein anerkanntes methodisches Verfahren, welches schon bei der Konstruktion der Stand-
orttypen in NRW zum Einsatz kam (vgl. Schräpler & Jeworutzki, 2016) und auch bei der 
Konstruktion anderer Sozialindizes (u. a. in Hamburg) verwendet wird. 

6	 Wird das Verhältnis der Anteile in der Sekundarstufe I und II in den Gymnasien und Gesamt-
schulen über die letzten vier Schuljahre hinweg betrachtet, zeigen sich insbesondere beim 
Anteil der Schüler*innen mit eigenem Zuzug deutliche Unterschiede zwischen den beiden 
Schulformen. Während im Gymnasium der Anteil der Schüler*innen mit eigenem Zuzug in der 
Sekundarstufe I 2,2- bis 2,3-mal so groß ist wie in der Sekundarstufe II, sind die Unterschiede 
bei den Gesamtschulen größer und liegen zwischen 2,7- und 2,9-mal.
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In Abbildung 1 werden die Pfadmodelle für die konfirmatorischen Faktorenanalysen für 
den aktualisierten Index im Schuljahr 2022/23 dargestellt. Das Modell für die Schulen 
im Sekundarbereich basiert nur auf Daten der Sekundarstufe I und zeigt, dass der Index 
die Werte aller Indikatoren gleichermaßen gut erklärt. Die Faktorladungen, die innerhalb 
der Pfeile ausgewiesen sind, entsprechen Korrelationen zwischen dem Schulsozialindex 
und den einzelnen Indikatoren. Entsprechend der Logik faktorenanalytischer Modelle 
sind die Werte in Richtung der Pfeile zu interpretieren. D. h., der Sozialindex erklärt sta-
tistisch die Varianz der manifesten Indikatoren. Das Modell für den Primarbereich zeigt, 
dass die stärkste Korrelation zwischen dem Index und dem Anteil der Schüler*innen mit 
vorwiegend nichtdeutscher Familiensprache vorliegt (nds). Der geringste Zusammenhang 
besteht zwischen dem Anteil der Kinder mit LSE-Förderung multipliziert mit dem Sozi-
alraumindikator (lse_kde). Der Zusammenhang fällt hier etwas schwächer aus, weil im 
Modell aus Anpassungsgründen eine Korrelation zwischen dem Sozialraumindikator und 
diesem Indikator zugelassen wurde. Im Modell für den Sekundarbereich ist der Zusam-
menhang zwischen Index und allen Indikatoren gleichermaßen stark ausgeprägt.

4	 Optionen der Stufenbildung

Das Berechnungsverfahren produziert metrische dimensionslose Werte, die wie z-stan-
dardisierte Variablen interpretiert werden können. Diese werden zunächst auf einen 
Wertebereich von 0 bis 100 normiert, wobei 0 dem niedrigsten und 100 dem höchsten 
empirisch auftretenden Wert entspricht. Auf dieser Grundlage werden neun Sozialindex-

Abb. 1:	 Pfaddiagramme der konfirmatorischen Faktorenanalyse für die Aktualisierung des 
Sozialindex im Schuljahr 2022/23
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Quelle:	 Amtliche Schuldaten NRW und SGB-II-Daten der BA (eigene Berechnungen).
Anm.:	 Indikatoren: pSGB50 = Sozialraumindikator für Kinder- und Jugendarmut, nds = Anteil 

der Schüler*innen mit vorwiegend nichtdeutscher Familiensprache, zuzug = Anteil der 
Schüler*innen mit eigenem Zuzug aus dem Ausland, lse-kde = Anteil der Kinder mit LSE-
Förderung multipliziert mit dem Sozialraumindikator für Kinder- und Jugendarmut.


